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Wochenspruch in Rockenberg • 
von 

Dr. Robe .. Wemer 
Direktor der Strafanstalt IUr mällnHcllc junge Gefangene RockeDberg 

Ab NlJmfolger de~ verdienstvollen 
StrafreJorme/s Oberregierung5rat Dr. 
ausfav Weiss, der in den Ruhestand 
getreten ist, hat Dr. Roberl Werner 
die Ceitung der hessischen Jugend
strafan~taU Rodrenberg iibernc mmen. 
Dr. Wemer erkliJrie sei" "Programm" 
den j/Jngen Strafgefangenen im Rah
men ein ~s" Women'prumes", einer 
Zusammenkunft der gi!~amten An
st(jlt~gemdnde, durm die jede Arbeiis
woche eingeleitet wird. 'DitJ Aus
führungen sind kenmeichnend für die 
Art, in der man in Rockenbetg die 
jungen Strafgefangenen anzuspre.:hen 
vers!J.mt. 

* 
Fürchte Dich nicht! Ich räche 
nJcht BösE;ls, sond(lI'ß zwinge zum 
Guten. Hart ist meine Hand, aber 
liebreich mein Gemüt. 
SpnlCh 11111 Tor Will Zuchthllll~ zu Anlster· 
dlllll, um 1600. 

Vor ungefähr 350 Jahren stand in 
(leI' holländischen Stadt Amsterdam 
ein 16 jährigeI' Junge VOI' dem Schöf
fengericht. Er war bei einem Dieb
stahl gefaßt worden. Man pflegte so 
etwas damals sehr kurz und einfach 
zu erledigen, Der Dieb wurde auf
gehängt. Das war billig, schnell, si
cher, und rückfällig wurde der tl bel
täter auch nicht mehr. 

Aber die Männer in jenem Schöf
fengericht brachen mit dem Jahr
hunderte alten Brauch. Sie entdeck
ten bei diesem Jungen plötzlich, daß 
er nicht nur Spitzbube war, sondern 
• Aus .{lllsere Jugend" Jührg. I, Hell NI', 12. 
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daß ein junger Mensch vor ihnen 
stand, verwabrlost in den Wirren 
der damaligen Kriegsjabre, aber doch 
ein junger Mensch. Sie weigerten 
sieb, das Todesurteil auszusprechen. 
Es gab große Beratungen und Ver
handlungen. Das Ergebnis war, daß 
ein Zuchthaus gebaut wurde. Das 
erste Zuchthaus auf dem europä
ischen Festland. Statt den Rechts
brecber auszumerzen, wollte man 
versuchen, ihn für ein anständiges 
Leben zurückzugewinnen, statt Leben 
auszulöschen, wollte man Leben ret
ten. Eine gewaltige Tat! Ohne irgend 
ein VOl'bild zu haben, schufen die 
klugen Männe!' von Amsterdam ein 
Werk, von dem wir heute noch vie
les lernen können. Die Worte un
seres heutigen Wochenspl'Uches aber 
ließ der erste Direktor dieses Zucht
hauses als sein Programm über sein 
Tor meißeln. 

Mit der tfbernabme der Leitung 
dieses Hauses bin ich nun ein Kollege 
(lies es klugen Mannes geworden. Ich 
möchte diesen Wocbenspruch dazu 
benutzen, Dlnen einige Worte übet· 
meine Aufgabe und Ziele zu sagen: 

Wir können nicht von unseren Wün
schen und Träumen ausgehen, son
dern nur von den Tatsachen. Die 
erste Tatsache hier für uns ist die, 
daß Sie alle von einem Gericht zu 
einer Fl'eiheitsstrafe verurteilt sind. 
Damit sind aU er hand Beschränkun
gen und Unannehmlichkeiten ver
bunden. Das ist eine Tatsache. Sie 
können nichts daran ändern und ich 



kann nichts daran ändern. Wenn 
man aber etwas nicht ändern kann, 
so ist das einzig Richtige, daß man 
es anständig erträgt und für die Zu
kunft das Beste daraus macbt. 

Damit sind wir bei dem Wichtig
sten angekommen, der Zukunft. Ihre 
Vergangenbeit interessiert mich nicht 
besonders. Sie ist vorbei. Strich dar
unter. Aber Ihre Zukunft - darum 
geht es. Meine erste und wichtigste 
Aufgabe ist, Ihnen dazu die Hand zu 
reichen, daß Sie wieder fest auf lliren 
Beinen stehen, wenn Sie eines 'fages 
hier herauskommen, und daß Sie kör
perlich, geistig und seelisch die Kraft 
haben, sicb tapfer und anständig 
durchzuschlagen zu einem glückli
cheren Leben. 

Die Gegenwart hier darf nicht nur 
unangenehmes Anhängsel an die Vet'
gangenbeit sein, sondern sie muß 
der Vorbereitung für eine gliickli
chere Zukunft dienen. So erhält sie 
Sinn und Wert. Ihre Zeit in diesem 
Hause ist nicht das Wichtigste. Aber 
es kommt auf die Jahrzehnte an, 
die nach dieser Zeit folgen - auf 
Ihr ganzes Leben. Das sollen Sie 
meistern als freie aufrechte Männer, 
die jedem ins Auge schauen können. 
Das bequemste und faulste Leben hin
ter Gittern aber ist eben kein Leben. 

Es kann also nicht meine Aufgabe 
sein, Ihnen den Aufenthalt hier mög
lichst vergnügt und bequem zu ma
chen. Wenn es notwendig ist, wird 
es mir auch nicht darauf ankommen, 
mich einmal sehr unbeliebt bei Ihnen 
zu machen. Sich beliebt zu machen 
ist hier sehr einfach. Mi.' ist wichti
ger, wie Sie in 10 Jahren an diese 
Zeit zurückdenken, als wie Sie heute 
übel'micb denken. Werden Sie später 
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mit Bitterkeit an einen veI'lorenen 
Lebensabscbnitt denken, dann haben 
wir es hier falsch gemacht. Aber 
spüren Sie in 10 Jabren so etwas 
wie Dank, wenn Sie einmal eine 
glückliche Familie um sich haben 
und eine anständige Arbeit leisten, 
dann war es richtig. 

Es geht um Ihre Zukunft! Im Mit
telpunkt unseres Lebens bier im 
Hause wird dabei' die Arbeit stehen. 
Wir werden alles versuchen, jedem 
die Möglichkeit zu einer sinnvollen 
Arbeit zu geben, durch die er einen 
Schritt weiter gekommen ist, wenn 
er wieder hinausgeht. Der wichtigste 
und der bevorzugte Stand im Hause 
werden in der Zeit die Lehrlinge 
werden, dfe ihren Aufenthalt ganz 
untel' die Vorbereitung ibrer Zukunft 
stellen. Es ist die größte Ehre und 
de!' größte Vorzug, den wir hier ver
geben können, daß wir einen Jungen 
in eine Lehrwerkstatt aufnehmen. 

Ich ft'eue mich, Ihnen heute mit
teilen zu können, daß nicht nur rei
ne Handwerkerlehrlinge anerkannt 
werden. Einer Ihrer Kameraden be
kam in der vorigen Woche als erster 
lndustrielebrling auf Grund seiner 
Arbeit als Möbeltiscbler von der in
dustrie- und Handelskammer Wies
baden den Facharbeiterbrief über
reicht. Er konnte am gleichen Tage 
entlassen werden und war stolz und 
glücklich, daß er seinen Eltern die
ses Geschenk mitbringen kann - den 
Beweis, daß er hier nicht die Zelt 
verloren hat, sondern daß er einen 
großen und wichtigen Schritt im Le
ben voran gekommen ist. Er wird 
jede Woche an seiner Lohntüte mer
ken, daß sein Fleiß und sein EilE'!' 

Früchte getragen haben. 



Aber nicht nur die Arbeit, auch 
der Unterricht, ja auch die Freizeit 
sollen deI' Zukunft dienen. Haben 
Sie keine Angst, daß die Freizeitver
anstaltungen desbalb aus Moralpre
digten bestellen sollen. Wir wollen 
das Lachen hier nicbt verlernen -
im Gegenteil, ich hoUe, daß mancher 
von Ihnen hier bei uns lernt, recht 
von Herzen zu lachen. 

Aber in der Freizeit wollen wh' 
versuchen, Sie Freuden erleben zu 
lassen, zu denen Sie draußen viel
leicht nicht hingefunden bätten. Hot
Musik und faule Witze - das kön
nen Sie draußen auch haben. Aber 
ein Laienspiel selbst gestalten, wie 
wir es vorige Woche sahen, die 
Schönheit eines Volkstiedes erleben, 
den Sinn eines echten Kunstwerkes, 
die Spannung und El"I'egung eines 
guten Schachspiels: das sollten Sie 
bier kennen lernen. Für manchen 
wird das Leben dadurch vielleicht 
ein Stück reicher. Und wer nicht so 
glücklich ist, das begreifen zu kön
nen, der kann ja friedlich zu seiner 
Hot-Musik zurückkehren, die kann 
ja auch ganz schön sein. 

Arbeit - Freizeit - Unterricht -
Sport: alles soll sich einfügen in ein 
Suchen nach echtem Wert und in ein 
Dienen an der Zukunft. Das ist mein 
Ziel. 

Und nun überlegen Sie wohl, was 
Ihr Ziel für diese Zeit hier sein soll. 
Möglichst bequem den "Knast" ab
sitzen und dann wieder da anfangen, 
wo man aufhören mußte? Bedenken 
Sie, daß es Ihr eigenes Leben ist, 
mit dem Sie spielen. Wollen Sie aber 
diese Zeit nutzen, mit Schwung und 
Freudigkeit nutzen für eine bessere 
Zukunft, dann haben Sie das gleiche 

5 

Ziel, wie ich und meine Mitarbeiter. 
Wenn wir aber das gleiche Ziel ha
ben, dann müßten wir doch auch zu
sammen aI'beiten können. Dann brau
chen wir nicht zum Guten zu "zwin
gen", sondern wir dienen ihm ge
meinsam, und kommen damit tat
sächlich einen Schritt weiter als die 
Männer, die damals das erste Zucht
haus in Amsterdam bauten. 

Wir sind entschlossen, in jedem 
von Ihnen einen anständigen, ver
nünftigen, vollwertigen Menschen zu 
sehen, solange er uns nur die Mög
lichkeit dazu gibt, um Sie entspre
chend zu behandeln. 

Ich bilde mir nicht ein, junge Män
ner mit ihrer Lebenserfahrung er
ziehen zu können. Nur Sie selbst 
können sich helfen. Aber wir wollen 
mit allel' Kraft vel'suchen, Sie zu un
terstützen und zu fördel'D, wenn Sie 
sich selbst helfen woUen. Unsere 
Fürsorger denken genau so. Sie kön
nen sich mit jeder Frage und mit 
jeder Not an Ulren Fürsorger und 
natUr'lich auch an mich wenden. Be
denken Sie dabei aber bitte: Ich bin 
einer und Sie sind übel' 300. Ber'ück
sichtigen Sie das und seien Sie nicht 
gleich ungehalten, wenn etwas nicht 
so schnell geht, wie Sie es wünschten. 

Und noch eins: Wir sind kein pri
vates Jugendbeim und kein Sana
torium. Wir sind ein hessisches Ju
gendgefängnis. Meine Mitarbeiter und 
icb steben ebenso in einer uns vor
geschriebenen Ordnung wie Sie. Es 
ist jetzt eine neue Ordnung für das 
Gefängniswesen in Hessen in Kraft 
getreten, die für uns alle gilt. Es 
wird nichts UnbiJliges in dieser Ord
nung von Ihnen vel·langt. Gefährden 
Sie Pläne, die wir für Sie haben, und 



gefährden Sie sich selbst nicht durch 
törichte Verstöße gegen die nun ein
mal bestehenden Vorschriften. Ich 
erwarte hier viel von Ihrer Mitarbeit. 
Es ist auch eine Pflicht der Kame
radschat't, daß Sie Ihre Kameraden 
von tJbertretungen der Ordnung ab
balten. Abgesehen von dem sonsti
gen Ärger, den es macht, hat schon 
manche an sich harmlose Dummheit 
bei der Beurteilung eines Gnaden
gesuches oder in ähnlichen Fällen 
Monate gekostet. 

"Hal't ist meine Hand, abel'liebreich 

mein Gemllt" hat jener erste Direk
tor eines Zuchthauses vor :350 Jahren 
übel' sein Tor geschrieben. Die unver
meidliche Härte dieser Zeit wird er
träglich, wenn Sie sie als Vorstufe für 
eine bessere Zukunft begl'eiien. Sie 
soU zu Ihrem Besten dienen! "Lieb
reich ist mein Gemüt" - Liebe ist 
eine zu zarte Sache, als daß man 
davon reden sollte. MitWorten ist auch 
nichts getan,sondern nurun sere Taten 
gelten etwas. Ich denke, wir werden 
in guter Zusammenarbeit miteinander 
und füreinander weiterkommen. 

Dtu Gesetz 
ist eine leblose und ohnmiimtige Sache. 

DlU Gesetz 
handelt nicht selbst; es kann gar nicht selbst handeln. 

es bedeutet nfcht mehr als die Rujstellung von Taten, die 

Mensdlen vollbringen oder unterlassen sollen. Wenn das Gesetz 

gewiue Talen als Verbrechen verbietet, dann bestra'i es nicht 

diejenigen, die die Verbote mißachten; es gibt sozusagen nur 

eine Erkliirung darflber ab, was andere Personen tun sollen, 

um die Rechtsbrecher zu bestrafen. Ob nun eine Silafd verhiingt 

wird oder nirht, ob der Verbrecher jemals vor den Rirhter 

gemiiß der Rerhtsbestimmungen gebracht wird - all das ist 

vrJl/ig Sache menIJcMicher Bemiihungrn. 

Recht hlingt nirht von dem Tun derjrmi;en ab, deren PIIicht 

es ist, die Bestimmungen des Rechts zur Geltung zu verhelfen. 

lohn Barker WaUe 
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Marienschloß 
Vom Sinn seiner Geschichte 

von 

Alob Realeel 
kalholillCher AostaltsgeistlicIJer an der Jugeodstnilanstalt Rockellberg 

(IrUller : LandeszucbUlaus Marienschloß) 

Es gibt Menschen, die haben Cha
rakter. Es gibt auch Gegenden, die 
einen Charakter haben. Und es gibt 
auch Häuser mit Charaktel'. 

Und Marienschloß hat Charakter. 
Und das gibt seiner Geschichte tiefen 
Sinn. Die Blätter seiner Geschichte 
sind freilich so verschiedenartig, daß 
man kaum meinen kann, das alles 
gäbe einen Sinn; nicht zu reden von 
- Charakter. Vieles ist in Stein ge
schliffen; mancherlei in Sand ge
schrieben; das schönste steht auf 
Pergament gemalt. Viel, viel - viel 
zu viel - ist auf minderwertig Pa
pier geschmiert und zuletzt noch 
auf Makulatur durchgeschlagen. 

Aber alles - vom Stein bis zur 
Makulatur - spricht von ein- und 
demselben! 

Und das ist der Sinn seiner Ge
schichte; das ist sein Charakter! 

Marienschloß - Strand. 

1. 

Die Steine seines Bodens und sein 
Sand reden von seiner Urgeschichte: 
MarienscbJoß - Meeresstrand. Hier 
endet das Meer. Hier spelt und spült 
das Meer aus, was es in seinem Strom 
mitgerissen, umgewil'belt hat - des
sen es jetzt überdrüssigist; unverdau
te Fische und Pflanzen, für eine 
geschichtlich und geologisch interes
sierte Zeit eingeweckt in Sand und 
Stein. 
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Und wie fahrend Jungvolk am 
Ziel seiner Fahrt sich verewigt mit 
eingeritzten Herzen, so hat das Meer, 
das junge, ungebändigte, sich am 
Strand von Rockenberg verewigt in 
seinen wundervollen Rosensteinen, 
Sandsteine im Meereswirbel zu Rosen 
gedreht. 

Das ist das Strandgut aus der 
Marienschlösser Urgeschichte. 

2. 
Und dann kam der andere Strom, 

der Menschenstrom der ersten vor
historischen Völkerwanderung. Die 
Germanenstämme wandern, um Sied
lung und Heimat zu finden. 

Jahrhundertelang kommen sie 
nicht zur Ruhe. Nur die Chatten 
bleiben. Sie finden, was sie brauchen : 
Boden, der sie nährt: Wetterau. 

Südlich, nördlich von ihnen Hutet 
es weiter, Hutet zurück, brandet und 
- strandet, wo schon seßhaftes Volk 
ist: Strand der ersten Völkernut! 

Was um Marienschloß bei Gra
bungen 8·ns Sonnenlicht kommt, das 
bat dieselbe Sonne tagtäglich vor 
unserer Zeitrechnung beschienen: es 
ist Strandgut der Völkernut. 

3. 

Horch! Das ist Marschtritt! Und 
das eherne Kommen, wie selbstver
ständlich: Wo unser Fuß hintl'itt, ist 
unser. Das war überall schon so. 



Weiter südlich liegt unser römisches 
Bonames! "bona-messis" oder "bona
mansio" ist gleich. Die Hauptsache: 
es gefällt uns dOl't, und deswegen 
ist es römisch. Und hier oben ge
fällt es uns noch besser! 

"Halt!" - hallt es aus der Ecke 
vom Marienschloß. 

"Halt!" - Das römische Reich 
kennt keinen HaItI Es macht halt, 
wo es will! Doch! Es macht halt, 
wo es muß! Und wenn es Drusus 
schickt und den Germanikus; und 
wenn der Senat es immer wieder 
auf die Tagesordnung bringt, daß es 
mit der Ehre Roms unvereinbar ist, 
wenn es dort oben am Marienschloß 
nicht weitergehen wiU - - - eines 
Tages brechen die Römer in der 
Ostrichtung ihres Limes, der bis zur 
Eibe gehen sollte, hart am Mal'jen
schloß ab und bauen nach Süden. 
Und bekennen: Dort oben am Marien
schloß brandet und strandet unser -
Imperium! Strand! 

4. 
Bis dann im 12. Jahrhundert ein 

armes, trübes Wässerlein einer gros
sen Flut und Rückflut durchsickerte, 
um im Grund und Boden des Marien
schlosses zu versanden. 

Es waren vom verunglückten zwei
ten Kreuzzug die kläglichen Uber
reste; und von denen noch der Rest 
vom Reste: Die Aussätzigen. 

Sie finden Ausnahme und AUfnaJl
me in den sogenannten Gutleuthäu
sern Süddeutscltlands, bis der letzte 
Trupp nach Frankfurt kommt in die 
Gutleutstraße, und davon tröpfelt 
noch ein kJeiner Teil ab - nach dem 
Aussätzigenheim Marienschloß. Und 
dort strandet der zweite Kreuzzug. 
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Die Gutleut sind sein Strandgut. In 
den Gräbern der Gestrandeten ver
sandet auch der Aussatz. 

5. 
MenschenaJterlang steht das Gut

leuthaus leer. Es war weise Vorsicht! 
- Derzeit nogen über das ausge
storbene Gutleutbaus die Wolken 
einer bösen Zeit: Die kaiserlose, 
scbl'eekliche Zeit! Dann nogen da
rüber die Bürgel'kriege Adolt von 
Nassau / Albrecht von Habsburg; 
Friedrich der Schöne I Ludwig der 
Bayer. 

Um diese Zeit zog eine Prozession 
edelsterSeelen, Hochadelige und BÜI'
gediehe, edle JungYrauen als Zister
zienserinnen im Marienschloß ein. 

Sie wollten dem unseligen, vel'
hängnisvollen Zug und Strom der 
Zeit nach Macht ein anderes Bett 
graben: "Was nützt es dem Men
seben, wenn er die ganze Welt ge
wönne, Schaden aber an seiner See
le leidet?!" 

Sie wollten der christlich-abend
ländischen Kultur wieder Seele ge
ben durch die Kultur der Seele. 

Bis 180:3 strömte der Strom des 
Lebens und wirbelten die Wogen 
seines Meeres immer wieder bin zum 
Marienschloß und brandeten an sei
nen Mauern und landeten manch 
edles Strandgut: edle Rosen und 
seltene Fische. 

Und diese Zeit scbl'ieb und malte 
auf Pergament. 

Hier strandete Zeit an Ewigkeit! 

6. 

Dann kam die rohe Aufhebung. 
Dazu brauchten wir Deutsche eJnen 
Ausländer: Napoleon. Aber eigen
artig ist es doch: 



Im Bereiche des Großherzogtums 
Hessen waren 113 Klöster aufgeho
ben worden. Sie sind alle einem 
ganz fremden Zwecke zugeführt wor
den. 

Einzig - Marienschloß sollte 
seinen tiefsten Zweck und eigent
lichen Sinn behalten: 

Strand! 

Es wird Landeszuchthaus . Dorthin 
speit das Land Hessen seine Ver
brecher aus. Und es finden sich 
immer wieder Menschen, die am 
Strand stehen und diesem Strandgut, 
das da angeschwemmt kommt, die 
rettende Hand reIchen. 

7. 

Marlen schl oB 
wird Jugendgelä.ngnls 1939. 

Als Jugendgefängnis - noch von 
den Nazi anerkannt als Musteranstalt, 
aufgebaut auf einem guten Ausgleich 

von Autorität und Freiheit mit groß
angelegter Vorsorge statt Fürsorge. 

Der Nazistaatselber zerschlägt das 
blühende "Strandbad." Aber wieviel 
Gedankengut ist vermittelt worden 
als Vorarbeit zur Jugendgerichts
und Jugendstrafvollzugsreform ! 

8. 
Warum mußte die Beamtenschule 

der großhessischen Justizanstalten 
kommen - ausgerechnet nach Ma
rienschloß? ! 

Kommt Marienschloß nicht los von 
seinem tiefsten Sinn, seinem Cha
rakter? 

Strand! 
Im Hof des Marlenschlosses hängt 

eine Tafel, die in Wappen die Ge
schichte des Hauses gibt. Ganz nahe 
dabei blühen die BlumenbeE"te und 
drum herum da und dort ein Rosen
stein: 

Strandgut! 

Da sagt man immer: 

"Welln Du zuerst kfinen Erfolg hast, versum' es nom einmal!" 

Eigentlim müßte man diestIl Wahlsprum so abälldern, 

daß mall sagte: 

"Wenn Du zuerst keil/en Erfolg has', 
versudt' dom mal einen anderen Wfg /" 

Sir William Lever 
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Eniehungsarbeil in Rockenberg 
von 

D~. Rob.rt Wern.r 

Direktor der Straf8M1all für mllnnliche I uoge Gerangene RockenIJerg 

In der Jugendstrafanstalt steht an 
erster 'Stelle die Aufgabe, auf den 
jungen Gefangenen erzieherisch ein
zuwirken, um ihn für ein anständiges 
Leben zu ertüchtigen. Das Ziel ist 
die Gewöhnung an Ordnung und Ar
beit, darüber hinaus aber auch die 
Vermittlung sittlicher Werte, die den 
jungen Menschen aus eigener Er
kenntnis und Uberzeugung vor Rück
fällen bewahren. Diese erzieherische 
Aufgabe stebt dem Gedanken nach 
nicbt im Gegensatz zu der weiteren 
Aufgabe, die der Anstalt als Straf
anstalt gestellt ist: die GeseUscbalt 
vor dem Rechtsbrechel' zu sichern. 
Denn das bloße Einsperren hindert 
den Rechtsbrecber zwar für die Zeit, 
in der er hinter Schloß und Riegel 
sitzt, weiteren Schaden anzurichten. 
Der Allgemeinheit ist aber nicht da
mit gedient, wenn er unverändert 
in seiner inneren Einstellung das Ge
fängnis verläßt, und noch weniger, 
wenn er gar weitere kl'iminelJe An
regungen dort erhalten hat oder durch 
Verbitterung und Demütigung in sei
nem asozialen Willen bestärkt ist.
In der Praxis allerdings sind Kon
flikte zwischen der auf Mißtrauen 
beruhenden Sicberungsaufgabe und 
der ohne Vertrauen undenkbaren Auf
gabe der Erziehung unvermeidlich. 
Ihre Uberwindung refordert den vol
len pet'sönlichen Einsatz aller An
staltsbeamten. 

Die ErzlehongsmltteJ 
In der Hessischen Sonderanstalt 

rur männliche Jugendliche Rocken-
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berg befinden sich etwa :300 Jugend
liche im Alter von 14 bis 20 Jahren. 
Sb kommen aus aBen Schichten 
der Bevölkerung. Es sind in der 
Mehrzahl Fälle, bei denen Ermah
nungen und Zuchtmittel nicht ge
fruchtet haben. 85% sind wegen Ei
gentumsdeUkten bestraft. Die Straf
dauer beträgt von 3 Monaten bis zu 
20 Jahren. Ungefähr 25 "fo der Ju
gendlichen sind zu Jugendgefilngnis 
von unbestimmter Dauer verurteilt. 

Mit Moralpredigten und guten Wor
ten kann man auf diese Jungen eben
so wenig nachhaltig einwirken, wie 
man mit Worten überhaupt bei Ju
gendlichen dieses Altert:. noch wirken 
kann. Eine Einwirkung ist nur da
durch möglich, daß das gesamte Le
ben in der Anstalt von den erziehe
rischen Zielen bestimmt wird. Es 
steht in jeder Beziebung bewußt im 
Dienst der Zukunft des .Jungen. Da
durch, daß ihm eneichbare Ziele 
eines ordentlichen Lebens nabege
bracht werden, wird ihm die innere 
Uberwindung seiner Vergangenheit 
erleichtert. 

Nach eiüer Eingangszeit. die dem 
Jungen Zeit und Ruhe zur Besinnung 
und uns die Möglichkeit zu dem Ver
such einer ersten Erforschung seiner 
Persönlichkeit geben soll, erfolgt die 
allmähliche Eingliederung in eine 
Gemeinschaft, deren Leben von posi
tiven Werten bestimmt wird. Die Dau
er dieser Entwicklung wird von indi
viduellen Gesichtspunkten bestimmt. 



Sie hängt davon ab. wie lange eine 
Absonderung zur Gesundung des 
Jungen notwendig erscheint. Die 
Erziehungsmittel sind vielfältig. 

1. Arbeit 

Im Mittelpunkt des Anstaltslebens 
steht die Arbeit. Ein hohel' Prozent
satz der Jungen wird Hilfsarbeiter 
bleiben. Für sie ist die Gewöhnung 
an Stetigkeit in der Arbeit, auch 
wenn diese Arbeit nicht immer nach 
ihrem Geschmack ist, von besonderer 
Bedeutung. Alle, bei denen es ihren 
Anlagen und Fähigkeiten nach irgend 
angängig ist. werden für einen be
stimmten Beruf ausgebildet. Zur Zeit 
besteht in 8 Berufen die Möglichkeit, 
eine Lehre zu beginnen oder fort
zusetzen und auch abzuschließen und 
zwar: als Schreiner, Schlosser, Buch
binder, Korbmacher, Bäcker, Schub
macher, Schneider und Polsterer. 
Weitere Lehrbetriebe sind geplant, 
insbesondere auch in Gärtnerei und 
Landwirtschaft. Die Zahl der Jungen, 
die in einem Lehrvertragsverhältnis 
stehen, stieg im letzten Jahre von 
unter 5"1" auf 25"/0 der Insassen. Sie 
wird noch weiter gesteigert werden 
können. In den letzten Monaten ha
ben 17 Jungen in der Anstalt ihre 
Gesellenprüfung hzw. die Fachal'bei
terprüfung bestanden, erfreulicher
weise mehrere mit recht guten Lei
stungen. 

Durch ein System monatlicher Lei
stungsbeurteilungen und Leistungs
prämien wird versucht, einen natür
lichen Anreiz zu tüchtiger Arbeit 
zu schaffen. Darüber hinaus erhalten 
alle Lehrlinge im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Mittel eine be
sondere Prämie, die ihnen den Er-
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werb von Fachbüchern und berufs
fördernden Gegenständen ermöglicht 
und damit auch zu einer dauernden 
Bindung an den Beruf beitragen soll. 

Das Ziel der Arbeit gerade in den 
Lehrbetrieben ist, bessere Leistungen 
zu vollbringen als eine Lehrwerkstatt 
"draußen": Wenn ein Junge, der in 
Rockenberg gelernt hat, sich um eine 
Stelle bewirbt, soll der erste Gedanke 
des Meisters einmal nicht sein: "Aus 
dem Gefängnis? Nein, den wiU ich 
nicht, der wiI'd nichts taugen,"
sondern er soll sagen: .,Ah, aus Rok
kenberg, damußerja was können, wer 
in Rockenberg gelernt hat, der ist 
immer zu gebrauchen." 

2. Unterricht 

Die Berufsschule der Anstalt, deren 
Aufbau in schneller und folgel"ich
tiger Entwicklung der ganzen Anstalt 
den Charakter einer leistungsfähigen 
Sonderschule geben wird, ist zu
nächst organisatorisch der benach
barten Berufsschule Butzbach als 
Zweigstelle angeschlossen. Sie er
faßt sämtliche Insassen der Anstalt 
und zwar nach dem gegenwärtigen 
Stand der Dinge in a Zweigen: 

a. der gewerbliche Zweig 

In ihm sind unter der Leitung ei
nes Gewerbeoberlehrers der Anstalt 
(Fachrichtung Metall) die Lehrlinge 
der Lehrbetriebe zusammengefaßt. 
Diese Klasse ist insofern einheitlich, 
als alle ihre Schüler ein Berufsziel 
und damit eine Vorstellung von dem, 
was sie später im Leben wollen, be
sitzen. Das Ausbildungsziel ist ganz 
konkret: die Vorbereitung auf den 
theoretischen Teil der Gesellen
prüfung. 



Der allgemeine Unterricht wird 
mr aUe Schüler vom Gewerbeober
lehrer gegeben, der außerdem auch 
den Fachunterricht für den MetaU
beruf erteilt. Ein Gewerbeoberlehrer 
der Berufsschule in Butzbach gibt 
den Fachunterricht im Holzfach. Die 
Lehrlinge in den übrigen Berufen 
werden von ihren Lehrmeistern fach
kundlich unterrichtet. 

b. der landwirtschaftliche 
Zweig 

Im landwil'tschaftlichen Zweig der 
Berufsschule, der sich z, Zt. im Auf
bau befindet, werden die im gärt
nerischen und landwirtschaftlichen 
Betrieb der Anstalt und auf den 
Außenkommandos eingesetzten Ju
gendlichen zusammengefaßt. Die 
schulische Betreuung dieser Jungen 
ist erst durch das besondere, ver
ständnisvolle Interesse des Herrn 
Ministers Dr.Stein ermöglichtworden, 
der in seiner Eigenschaft als Minister 
für Erziehungund Unterricht, dem un
zureichenden Stellenplan der Anstalt 
zum Trotz einen hochqualifizierten 
landwirtschaftlichen BerufsschuUeh
rer für diesen Zweck an die Anstalt 
abordnete. Die Aufgabe ist einmal 
eine berufsfördernde - für die be
ruflich bereits auf Gärtnerei und 
LandwIrtschaft festgelegten Jungen 
- zum anderen aber auch eine be
TUfswerbende - für bisher berufs
lose Jugendliche. Gerade die letztere 
Aufgabe, deren Schwierigkeiten auf 
der Hand liegen, kann von besonders 
eutscheidender Bedeutung werden: 
manche unserer Jugendlichen wer
den erst dann gesichert sein, wenn 
es geli.ngt, sie aus der für sie gefähr
lichen Atmosphäre der Großstadt 
auf das Land zu verpflanzen. 
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Dadurch, daß der landwirtschaft~ 
liehe Berufsschullehrer gleichzeitig 
den gärtnerischen und land wl11schart
lichen Betrieb der Anstalt leitet, ist 
eine enge und fruchtbare Verbindung 
zwischen Unterricht und täglicher 
Arbeit möglich. 

Dem landwll'tschaftllcben Zweig 
deI' BerufsschuIe gehören z. Zt. etwa 
25"1" der Anstaltsinsassen an. 

c. der "dritte" Zweig 

In einem "dritten" Zweig der Be
rufsschule werden alle Jungen er
faßt, die nicht iu die heiden anderen 
Zweige hineingehöl'en. In der Haupt
sache sind es also die Ungelernten, 
dazu kommen aber auch diejenigen, 
die einen anderen als einen hand
werklichen oder landwirtscbaftlichen 
Beruf haben, z., B. höhere Schiller, 
kaufmännische Lehrlinge u. ii. 

Die Beschäftigung dieser Jugend
Heben erfolgt z. T. als Hilfsarbeiter 
in den Lehrbetrieben, z. B. in Be
trieben mit rein mechaniscbe,r Arbeit. 
z. T. auch für besondere Anstalts
aufgaben, z. B. in der Bücherei, als 
Hausarbeiter lISW. Zur Zeit wird in 
diesem Zweigder Anstaltsschule etwa 
die Hiime der Insassen unterrichtet. 
Es kommt bier nicht so sehr darauf 
an, ein umfangreiches Wissen zu ver
mitteln, sondern bestimmte Fragen 
und Gebiete gründlich Und tief z~ 

behandeln und zum Sell;lstdenken 
und Mitarbeiten anzuregen. 

Selbstverständlich gehört es aber 
zur Ertüchtigung für den Lebens" 
kampf, daß Mindestleistungen in Ele
mentarfächern erreicht werden sol
len. DaS' volks schulmäßige -Wissen 
liegt vielfacb kaum bei den Zielen 
der 4. VolksschuIklasse. Der Grund 



det' mangelhaften I.eistungen ist bäu
tig nicht in fehlender B~gabung zu 
sehen, sondern in durch Kriegs- und 
Nachkriegsverbältnisse bedingten 
Störungen und Verwahrlosungen der 
vorhandenen Anlagen. Es ist daher 
von besonderer Bedeutung, daß von 
Seiten des Kultusministeriums in 
Kürze ein ausgebildeter Heilpäda
goge für die Leitung einer Förder
klasse und die individuelle Betreu
ung besonders Hilfsbedürftiger an 
die Anstalt abgeordnet wird. Die Ge
samtleItung des Unterrichts liegt in 
der Hand eines erfahrenen und be" 
währten Oberlehrers, der von 4 Für
sorgern unterstüzt wird. Außerdem 
gibt der Anstaltsarzt im Rahmen des 
Pflichtunterrichts laufend Gesund
heitslehre im weitesten Sinne. 

Die Schüler sind je nach ihrem 
Wissensstand in 4 Klassen aufgeteilt. 
Außer der Förderklasse dient noch 
eine zweite Klasse, zu der erfreu
licherweise auch zahlreiche freiwil
lige Meldungen ergingen, einer· ener
gischen und systematischen Auf
frischung und Verbesserung des 
Volksschulwissens in den Elementar
fächern. Die bei den. anderen Klassen 
baben einen wöchentlichen Gesamt
unterricht vonje 6 Stunden, der durch 
Vermittlung unerläßlicher Lebens
kunde einschließlich des politiSChen 
Unterrichts der Erziehung zum Bür
ger im weitesten Sinne dient; wei
tere .. Wochenstunden werden ohne 
Rücksicht auf die Klasseneintellung 
als Gruppenunterricht in den Wahl
fächern Geschichte, Naturkunde, 
Rechnen und Raumlehre, Geschäfts
kunde und Englisch gegeben. 

Die Unterrichtszeit beträgt für 
sämtliche Anstaltsinsassen wöchent-
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lieh 10 Stunden. Alle Schüler des 
"dritten" Zweiges der Berufsschule 
baben täglich, (außer Samstags) von 
7.30 bis 9.00 Ubr Unterricht. Die Ver
legung der Schulzeit auf den Morgen 
vor Arbeitsbeginn und die tägliche 
geistige Anregung scheinen sich nach 
den Erfahrungen, die in den letzten 
Monaten damit gemacht worden sind, 
besonders zu bewähren. Aul3erhalb 
der eigentl1chen Berufsschule geben 
die Geistlichen beider Konfessionen 
wöchentl1ch 1 - 2 Stunden Religions
unterricht. 

3. Freizeit 

Auch die Freizeit steht im Dienste 
der Zukunft. Wenn die Freizeitver
anstaltungen dazu beitragen, dem 
einzelnen die Haft ein wenig zu er
leichtern, so ist das noch nicht ihr 
Zweck. Durch künstlerische Darbie
tungen und durch Arbeitsgemein
schaften verschiedener Art wird nicht 
nur eine pädagogisch günstige At
mosphäre der Aufgeschlossenheit und 
des Vertrauens erreicht, sondern es 
sollen auch echte Werte vermittelt 
werde.n, die den durch schwere Er
lebnisse ,gegangenen Jungen anre
gen, seine Freizeit auch in der Frei
heit sinnvoller zu gestalten, als er 
es früher im allgemeinen tat. Zur 
Zeit laufen folgende freiwillige 
Abendkurse: Mathematik, Zeichnen 
und Malen (unter Leitung eines Kunst
malers), Goethe, Basteln, Chorsingen. 
Etwa 75% der Jungen sind an die
sen Kursen beteiligt und leisten in 
ihnen eine gute und eiftoige Arbeit. 
Daneben sind in den letzten W 0-

chen mehrere "freie Arbeitsgemein
schaften" entstanden, die unter 
Selbstverwaltung stehen und bereits 



beachtliche Gemeinschattsleistungen 
erreicht haben. Diesen Gruppen. zu 
denen auch ein Zusammenschluß al
ler Lehrlinge in einer "Lehrlingsver
einigung'~ gerechnet werden kann, 
wird besonderer Wert beigemessen. 
Ich bin überzeugt, daß Erziehungs
versuche bei jungen Menschen die
ses Alters nur dann Wert und Erfolg 
haben können, wenn ihnen von Sei
ten der Jungen der Wille zur Selbst
erziehung und zur Zusammenarbeit 
entgegenkommt. Ihn zu wecken, ist 
daher die entscheidende pädagogi
sche Aufgabe. Ob der Versuch der 
.. Ir eie n Arbeitsgemeinschaften .. 
schon jetzt zu sichtbaren und dauer
haften Erfolgen in dieser Richtung 
fiibl'e& kann,. bleibt. abzuwarten. 

Ein Erziehungsmittelvon besonde:
rem Wert ist der tägliche Sport. Hier 
geht es in erster Linie darum, Selbstbe
wußtsein, Willensbeherrschung und 
Zielstrebigkeit zu entwickeln. Darü
ber hinaus stäl'kt der Sport das Ehr
gefühl und die gesunde Kamerad· 
schaft. Fairer KampfwirdEhrensache. 
Bei dem jährlich stattfindenden gros
sen Sportfest in Rockenberg fiel be
sonders auf, wie anständig und be
herrscht auch die Niederlagen nach 
erbitterten Kämpfen l1ingenommen 
wurden. Die positiven Wirkungen 
des Spods werden noch dadurch 
verstärkt, daß die Ordnung und Lei
tung im einzelnen in der Hand eines 
freiwilligen "Sportkreises" mit selbst
gewählten Riegenfübrern und Vor
ständen liegt, denen ein Fürsorger 
als Protektor lediglich. helfend und 
beratend zur Seite steht. 

Anstaltszeltung 
Alle erzieherischen Maßnahmen 

werden unterstützt durch die Haus-

zeitung, der die jungen Gefangenen 
den bezeichnenden Namen "Die 
Brücke" gaben. Die Zeitung, die alle 
2 Wochen erscheint, wird von einem 
Redaktionsausschuß der Jungen 
selbst gestaltet. 

Erziehungsgruppen 
Die besondere Aufgabe der per

sönlichen Betreuung ihrer Jungen 
ist den Fürsorgern und Lehrern ge
stellt. die die Leitung der einzelnen 
Erziehungsgruppen ausüben. Diese 
Aufgabe tritt nach außen bin wenig 
in Erscheinung und wird in keiner 
Statistik erlaßt. Sie erfordert aber 
volle Hingabe. Von ihrer Erfüllung 
hängt die Erreichung des Erziehungs
zweckes entscheidender ab als von 
allen anderen Maßnahmen. Denn erst, 
wenn durch Herstellung eines per
sönlicben Ver.trauensverhältnisses 
dem halt- und zieIJos gewordenen, 
oft vom Leben bitter enttäuschten 
Jungen ein neuer Halt, der Beginn 
eines neuen Glaubens an das Leben 
vermittelt werden kann, ist in den 
meisten Fällen eine wirkliche see
lische und geistige Gesundung ein
geleitet. 

Die Belegschaft der Anstalt ist 
z. Zt. in 5 Erziebungsgruppen ein
geteilt, von denen eine die Außen
arbeiter umJaßt, eine zweite die 
"Dritte Stufe". Die Einwirkungsmög
licbkeiten auf die Jungen der m. Stme, 
die in einem Sonderbau nach Art 
eines Lehrlingsheimes untergebracht 
sind, werden durch besondere Ver
trauensbeweise, insbesondere durch 
die Genehmigung zu Sonntagsspa
ziergängen in Begleitung des für
sorgers verstärkt. 

Angesichts der überragenden Be
deutung der Aufgabe des Fürsorgers, 



der gewissermaßen Vater- und Mut
terstelle an den Jungen vertreten 
muß, sind die Erziehungsgruppen 
zahlenmäßig noch als erheblich zu 
groß zu bezeichnen. Erst eine Verstär
kung der Zahl der für die Leitung 
von Erziehungsgruppen in Frage 
kommenden Erzieher in dem Maße, 
daß der einzelne Erzieher nicht mehr 
als 26 bis höchstens 30 Jungen stän
dig zu betreuen hat, kann gewähr
leisten, daß wirklich jeder einzelne 
so behandelt wird, wie es im Sinne 
der gesteUten Aufgaben notwendig 
ist. Hierfür aufgewandte Mittel wür
den sich zweifellos reich lohnen -
auch wenn diese "Rentabilität" nicht 
in Zahlen nachgewiesen werden 
kann. 

Entla88ungsltlnorge 
In vielen Fällen sind die Strafzei

ten zu kurz, um wirklich naenhaltige 
Wirkung erzielen zu können. Das 
Problem der zweckentsprechenden 
Behandlung der Kurzfristigen ist noch 
ungelöst. Wenn die Tatsache der Be
strafung bei den jungen Menschen 
nicht von selbst eine entscbeidende 
Wirkung hervorruft, so verspricht bei 
einer Einwirkungszeit von wenigen 
Wochen oder Monaten selbst ein 
"pädagogisches Bombardement" nur 
in den seltensten Fällen Erfolg. 

Immer aber kann die Arbeit der 
Anstalt nur vorbereitend sein. Die 

E:ntscheidungen tallen nach der Ent
lassung. Eine wesentlicbe Aufgabe 
der Fürsorger besteht darin, für je
den Jungen rechtzeitig eine geeig
nete Arbeitsstelle und Unterkunft zu 
finden. Auf diesem Gebiet aber ist 
in besonderem Maße. das Verständ
nis und die Hilfe der öHentllchkeit 
notwendig. Noch kürzlich konnte es 
vorkommen, daß ein Innungsmeister 
schrieb, in seinem Bezirk würde er 
einen von uns empfohlenen Jungen 
niemals dulden, denn sein Hand
werk könne "nur ehrbare Männer" 
brauchen. 

Wir hoHen, daß auch durch eine 
ständige Aufklärung der OffentI1ch
keit über die ernste Arbeit und die 
schweren Probleme des Strafvollzugs.· 
sich gegenüber einer derartigen pba
risäerhaffen Einstellung allmählich 
die ErkenntnIs durchsetzen wird, daß 
wir alle gemeinsam verpfUchtet sind, 
Mittel und Wege zu tinden, den ge
fährdeten Jugendlichen zu belfen. 
Erleben wir doch immer wieder, daß 
die "Schuld" im Versagen eines Jun
gen sehr oft nicht allein in ihm liegt, 
sondern in den Verhältnissen, aus 
denen er kommt und in der Zeit, an 
deren Verworrenheit er nicht scbul
dig 1st. Jeder verwahrloste Junge 
ist eine Anklage für uns alle, sein 
Leben neu zu gewinnen, ist unsere 
gemeinsame Aufgabe. 

Edel sei der Memch. hilfreich und gut! 

Denn das allein unterscheidet ihn 

VOll allen Wesen, die wir kennen. 

Johann Wolfgang von Goethe 
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Auisieliung der Gesamtbetegung der Geiingnisse nach Art 

der Gerichte und des Verhandlungsstandes der Gefängnisse 

(Untersuchungs- oder Strafgefangene) 

in der U. S. Zone 

nach bestimmten ausgesuchten Daten 

DlI1Ihah. a.na1u. U. 8. a.naht. 
unWI'IIUOhUUP ' / Stral- untereuOhUDII8- / Straf· 

Gefangene Gelangene Gefangene Gefangene 

Datum Gesamtzahl Anuhl I % Anuhl % Anzahl I % Anzahl °/0 

31. 3.1946 2O,078a} g g g g 

SO. 6.1946 23,429a) g g g g 

31. 12. 1946 24,645a) g g g g 

31. 1. 1947 25,821 7,9Gb 30.9 5,926 22.9 9,737 37.7 1,867b) 7.2 

SO. 6. 1947 27,834 10,170 36.5 5,963 21.4 9,450 3.'1.9 2,042e) 7.3 

31. 12. 1947 22,039 9,120 41.4 5,512 25.0 6,214 28.2 1,I02d) 5.0 

SO. 6.1948' 26,499 12,985 49.0 6,904 26.0 5,872 22.2 721e) 2.7 

31.12.1948 21 ,512 11,904 55.3 4,853 22.6 4,H8 19.1 6281) 2.9 

SO. 6.1949 20,399 12,484 61.2 4,261 20.9 3,844 16.4 310 1.5 

31.12.1949 16,260 9,949 61.2 3,755 23.1 2,189 13.5 367 2.2 

28. 2.1950 15,842 8,903 56.2 4,061 25.6 2,517 15.9 361 2.8 

Zeichenerklärung : 

a) ausschließlich Bremen 
b) zuzüglich 825 Gefangener zur Verfügung anderer Behörden 
c) 

" 
209 

" " " " " 
d) 

" 
91 

" " " " " 
e) 

" 
17 

" " " " " 
f) 

" 
9 

" " " " " 
g) Auskünfte noch nicht vorhanden. 
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Die DurcbHlbrung der Kontrollratsdtrektive Nr, 19 In den vier 
Besatzungszonen DeutsChlands, insbesondere in der US-Zone (1) 

von Minlsteriab.t Dr, Albert Kub_, Wi • .h .. den 

1. Dem Gefängniswesen eines jeden 
Landes unter den Kulturnationen 
wohnt eine Eigengesetzlichkeit mne. 
Sie entwickelte sich im XIX. und zu 
Beginn des Xx. Jahrhunderts zu
nächst im Ablauf des mebr techni
schen, hausol'dnungsmäßigen Ge
schehens, Die Einflüsse auf den Ge
fangenen, die sich aus dem Freiheits
entzug als solchem mit allen Begleit
erscbeinungen ergeben, lassen sich 
zusammenfassen: Gefangensein be
dingt: 

a) Trennung von der Familie, den 
Angehörigen und den Freunden, d.h. 
wohl den schärfsten Eingriff in das 
Leben deI' Einzelpersönlichkeit. 

b) Zwang des Zusammeolebeos mit 
Fremden, "Mitgefangenen", d. h. Ge
meinschaft während des ganzen 
Gelangenentages, 

c) UnterOl'dnung des ständig be
obachteten eigenen Willens unter den 
fl'emden der Anstaltsbeamten, d. h. 
Gehorchenmüssen auch in Lagen, die 
der eigene Verstand anders gestal
ten möchte. 

Die Frage deI' Zielsetzung beim 
Vollzug der staatlich vel'hängten 
FI'eiheitsstrafe ist letzten Endes in 
aUen Kulturnationen eine sozialpoli
tische gev,'orden, denn sie beschäftigt 
sich mit dem gesellschaftlichen Pro
blem, der Rückführung von Gliedern 
in die Gesellschaft, die - aus was 
für Gründen auch immer - außerhalb 
von ihr standen. Soweit es um deut
sche Belange geht, liegen die Ver
hältnisse nicht mehr so, wie etwa 
zur Zeit des Kaiserreiches. Damals 
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fand eine ernsthafte Erörterung die
ser Fragen in derOffentlichkeit keinen 
Widerhall und es unterblieb auch 
eine l'eichsrechtliche Regelung. 

Die Situation von 1918(33, in der 
die einzelnen Länder sich ihre Ziele 
im Gefiingniswesen selbst setzten 
und dann als Äußerstem zu unver
bindlichen "Vereinbarungen übel' 
Grlmdsätze" im Jahre 1923 gelangte, 
ist so nicht wiedergekehrt. Noch gibt 
es aber nicht neue bis ins Einzelne 
gehende Vorschriften über die Be
handlung der Gefangenen im gesamt
deutschen Bereich, vergleichbar der 
Verordnung des Reichsministers der 
Justiz vom 14.5, 1934 mit den daraus 
gezogenen Folgerungen in der StI'af
vollzugsol'dnung vom 22. Juli 1940 
("Vereinheitlichung der Dienst~ und 
Vollzugsvorschriften für den Stl'af
vollzug im Bereich der Reicbs-JustiZ
verwaltungU

).- Das seit 1945 gesetzte 
Ziel des Strafvollzuges entspricht 
nicht nur der gegenWärtigen politi
schen, sondern auch der deutschen 
geschichtlichen Gesamtlage. Die Di
rektive XIX des Kontrollrates, aus
gearbeitet von SaChverständigen der 
vier Besatzungsmächte in Deutsch
land, rechtskräflig gewol'den durch 
die Unterschrift der vier Militlirbe
fehlshaber der Besatzungsarmee,ge
geben BerUn, den 12. Xl. 1945, ent
hält die wesentlichen "Grundsätze 
für die Verwaltung der deutschen 
Gefängnisse und Zuchthäuser" und 
knüpft an die Gefängnisreformbestre
bungen aus dem Jahre 1923-1933 
fogerichtig an, 



2. Der Neuaufbau der Verwaltung 
des Gelängniswesens in Deutschland 
seit 194."i erfolgte in allen viel' Besat
zungszonen doppelspurig, Zunächst 
bil~ete sieb von Seiten der Besat
zungsmacht eine Befehlsstelle, die 
ebenso wie andere Befeltlsstellen auf 
den übrigen Ve-rwaltungsgebieten die 
deutschen Verwaltungsol'gane be
stimmten, 

In der amerikanischen Besat
zungszone wurde bei dem Office of 
Milital'y Government - OMGUS - Bel'
Un, im Rahmen der Rechtsabteilung 
ein Hauptbüro gebildet, das im Laufe 
der Jahre 1945/46 in den vier Ländern 
der aJDeJ'ikaniscben Besatzungszone: 
Bayern, Hessen, WÜl'ttemberg-Baden 
und Bremen je eine den Re~htsab
teilungen der Landesmilitärregierung 
unterstellte US-Gefängnis-Abteilung 
(Prison Branch) mit Beauftragten rur 
das Gefängniswesen der einzelnen 
Länder (Prison Officers) schuf. Au! 
Anordnung der Alliierten Komman
dantur (der Vier-Mächte Behörde für 
BerUn) wurde das deutsche Gefäng
niswesen dem Generalstaatsanwalt 
von Berlln unterstellt, der dem Stral
vollzugsamt als verantwortliche Auf
siebtsbehörde vorsteht. Die Anord
nung der Alliierten Kommandantw' 
sieht vor, daß das Strafvollzugs amt 
in allgemeinen Angelegenheiten dem 
Generalstaatsanwalt und hinsichtlich 
der Vollstreckung von Freiheitsstra
fen der Besatzungsmacht des betrer
fenden Sektors verantwortlich ist. 

Der Aufbau der deutschen Verwal
tung auf dem Gebiet des Gefängllis
wesens in den vier Ländern erfolgte 
nach dem "OMGtlS-Plan für den 
Aufbau des RechtsplIegewesens in 
der amerikanischen Zone vom 
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4, 10,45". Er bestimmte daß für jedes 
Land in tIer amerikanischen Zone 
von dem zuständigen Justizmlnister 
ein Direktor des Gefängniswesens 
bestellt wird. Unter der obersten 
Aufsicht des jeweiligen Landes-Ju
stizministel's übernahm der DiI'ektor 
des Gerängniswesens sein Amt als 
MhN'e Vollzugs behörde, Ertl'atdamit 
an die Stelle dei' bisher als höhere 
Vollzugsbeböl'de im Sh'afvolIzug tä
tigen Generalstaat!;anwälte. Erübt die 
'I'iitigkeit aus, die in Preußen bis 19:33 
die Strafvollzugspräsidenten hatten. 
In Anbetracbt der besonderen Lage 
in den Ländern Bayern, Hessen und 
WiirttembeJ'g-Baden ist der Direktol' 
des Gefiingniswesens gleichzeitig der 
Leitet' der Abteilung Strafvollzug im 
jeweiligen Landesjustizministerium. 
Ihm unterstehen sämtliche Justizvoll
zugsanstalten seines Landes, soweit 
sie llicbt von der Militärregierung 
fiiI' besonder'e Zwecke beschlagnahmt 
wurden. - Das Nebeneinander diesel' 
beiden Institutionen in der US-Zone, 
der Büros der US-Beauftragten für 
das Gelängniswesen bei den Militär
regierungen der einzelnen Länder 
und deI' Dienststelle des Dil'ektors 
des Gefängniswesens als oberster 
deutschel' Aufsichtsbehörde vollzog 
sich in allen Ländern der amerikani
schen Zone im Geiste der Partner
schaft, die sich wohl auf getrennt 
gewonnene ErfahrlLDg, a~er gemein
same Zielsetzung gründet. DeI' Zen
tralstelle bei OMGUS und jetzt bei 
mCOG (Olfice 01 tbe US High Com
missioner for Germany) stand und 
steht keine deutsche zentrale Vertre
tung der vier Länder in Gefängnis
(ragen, z. B, beim UindelTat bzw. der 
bizonalen Vel'waltung gegenüber. 



Die amerikanische Grundhaltung 
in F('agen des Gefängniswesens und 
ilu'e Stellung zur Umwelt prägt sich 
aus in den Worten von Mr. Saillord 
Bate$: "Wir in Amerika haben keiDe 
Sicherheit dafür, daß unser Verrah
ren und unsere Praxis des Gefäng
niswesens dem der restlichen Welt 
überlegen ist. Es bestehen noch im
mer starke Meinungsverschiedenltei
teD, ob unser reformatory-system 
(Strafvollzug für Jugendliche zwi
schen 18 - 25 Jabren) besser ist, 
als jenes das die strikte Verhängung 
von Strafen zum Kernpunkt seiner 
Aufgabe macht. Jedoch von unserem 
Entwicklungsstand des Gefängnis
wesens aus gesehen, muß die übrige 
Welt noch manchen Fortscluitt ma
chen." öbel' das PrOblem in Deutsch
land sagt Mr. Bates unter anderem: 
"Als ein Teil des NeuaufbaueH in 
Deutschland sind unser Freund Ben
net, (James V. Bennet, 1. Leiter der 
Gefängnisabteilung, (OMGUS) sowie 
Myrl AJexander (sein Nachfolger) und 
Syd Soutel' (3. Leiter d. Abteilung) 
bestrebt gewesen die Gefängnisse 
dieses Landes von nazistischen Ele
menten zu reinigen" (2). 

Der von der US -Landesdienststelle 
ausgeübte Einfluß wurde dadurch 
verstärkt, daß die amerikanischen 
Gefängnisoffiziere sich nicht nur für 
aUgemeine das Gefäogniswesen be
treffende Fragen, sondern auch für 
die Betreuung und Behandlung der 
Personen interessierten, die sich als 
Untersuchungs- oder Strafgefangene 
Jür die Militärgerichte in deutschen 
Gefängnissen befanden, d. h. in An
stalten, die von den Direktoren für das 
Gefängniswesen verwaltet wurden. 

Die von Mr. Souter zur Verfügung 
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gestellte statistiscl1e Tabelle, die auf 
Seite 16 dieser Zeitschrift zu finden 
ist. gibt die BelegungsziIfer für die 
VS-Zone vom März 1946 bis Februar 
1950. Ab January 1947 ist die Bele
gungszabl aufgeteilt nach Gerichten 
und Verhandlungsstand der Gefan
genen (Untel'suchungs- und Strafge
fangene). Die Tabelle zeigt, daß das 
prozentuale Verbälnis der für US -Ge
richte einsitzenden Gefangenen, ge
genüber dem für deutsche Geriohte 
inhartiertenGefangenen ständig ge
sunken ist, nämlich von 44,9% im 
Januar 1947 auf 18,2u/n im Februar 1950. 
Leidet· sind entsprechende Statisti
ken deI' anderen Zonen zum Ver
gleich nicht vorhanden. 

Das Ziel der Direktive XIX und 
der von den amerikanischen Dienst
stellen für das GeJängniswesen in 
der US - Zone ausgearbeiteten An
weisungen 46 war, die Gefangenen
behandlung so zu gestalten, daß die 
Resozialisierung des einzelnen Ge
fangenen gefördert wird. Dies ent
spi'icht in vollem Umfange auch den 
deutschen Bestrebungen im Gefäng
niswesen während der Jahre 1923-
1933. 

Auf die Entwicklung des Gefäng
niswesens der US-Zone 1945 - 1948 
zurückschauend, ist festzustellen: 
1. daß die Direktive XIX. zusammen 
mit den Anweisungen 46 und den 
revidierten deutschen Dieost- und 
Vollzugsordnungen der vier Länder 
der US-Zone Unterlagenfür die Erneu
erung des Gerängniswesens boten, 
2. daß auf diesen Ordnungen nach 
einem von OMGUS festgelegten Plane 
aufbauend, die VS-Beauftragten ,,Pri
son OHicers" mit den deutschen Ver
antwortlichen an der Erneuerung des 



Oefängniswesens arbeiten. Diese ge
meinsamen Bestrebungen fanden in 
den drei Stuttgarter Konferenzen 
(März:1946, März 1947 und Oktober 
1947) und der ersten deutsch-ameri
kanischen Parole-I<onferenz, die im 
August 1948 in Nürnbel'g abgehalten 
wurde, Ausdruck, !3. daß die amel·i
kanischen prisonoHicersihl'eAuIgabe 
mebr und mebr in der Ubel'wacbung 
der Strafanstalten erblickten, 4. daß 
sich OMGUS in der Art direkter Hilfe
leistung nur dann und du einsetzte, 
wenn und wo eine Selbsthilfe der deut
sehen Stellen nicht mehr möglich war. 
Hierbei ist besonders die dankbar be
grüßte Vereinbarung von OMGUS mit 
der British Control Commission vom 
11. VII. 1947 zu erwäJmen. die den Ge
fangenen in beiden Zonen, unabhän
gig von der Höhe der Lebensmittelzu
teilung an die freie Bevölkerung, täg
lich mindestens eine regelmäßige Zu
weisung von Nahrungsmitteln im 
Werte von 1550 Kalorien zusprach. 

Die erste der unter ,,2" genannten 
Komel'enzen wurde unter dem Vorsitz 
von MI'. Alexander am 3, März 1946 
in Stuttgart abgehalten. Unter den 
Anwesenden befanden sich Herr 1.eo
pold, 01'. Lang und Dr, Schatz aus 
MÜDchen, Herr Joerg und Graf von 
Wedel aus Stuttgart, der Verfasser 
aus Wiesbaden zusammen mit den 
amerikanischen Gefängnisoffizieren ; 
Major La Rue, Captain Lunden und 
MI'. Lawrence, 

Die folgenden Punkte wurden 
besprochen; 

a) Die Anwendung der Kontroll
ratsdirektive NI'. 19 

b) Die Herausgabe einer neuen 
Dienst- und Vollzugsordnung 
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c) Der Austausch von industriellen 
und landwirtschaftlichen Eigen
erzeugnissen unter den llilfäng
nissen 

d) Der Austausch von Gefangenen 
in den einzelnen Ländern aul
grund besonderer Gegebenhei
ten in den Gefängnissen und 
des rechtmäßigen W obnsitzes 
der Gefangenen 

e) FÖl'det'ung der gegenseitigen 
Verständigung zwischen den Di
rektoren des Gefängniswesens 
der einzelnen Länder. 

Es wurde festgestellt, daß das 
hauptsächliche Hindernis für die Aus
führung des Programms der große 
Mangel an erfahrenem und qualifi
ziertem Personal ist um die gemein
sam gestellten Ziele und Grundsätze 
in deI' Praxis durchzuführen. 

In den frühen Wintermonaten des 
Ja]u'es 1946 hatte MI'. 80uter den 
Vorsitz über eine Konferenz von 
mehl' als vierzig Gefängnisdil'ektoren 
und höheren StI'afvollzugsbeamten 
in Bayern, auf der allgemeine Prob
leme des Gefängniswesens wie Hart, 
Erziehungs- und Resozialisicrungs
programme besprochen wurden. 

Die zweite zonale Konferenz fand 
im März 1947 in Stuttga.rt unter dem 
Vorsitz von MI'. Markley statt. 

Die gesamte Konferenz befaßte 
sich mit der Bespl'echungder Dienst
und Vollzugsordnung rür die Gefan
genen-Anstalten (Ausgabe vom Jah
re H140) und die zu machenden erfor
derlichen Änderungen um die Voll
zugsol'dnung mit den Zielen und 
Bestrebungen der Direktive No. 19 
in Einklangzu bringen; und außerdem 
mit Plänen ZUl' baldmögUchsten Re-



vision der Dienst~ und Vollzugsord~ 
nungen der einzelnen Länder der Us~ 
Zone. 

Die dritte Konferenz wurde eben~ 
falls in Stuttgart und wiederum unter 
dem Vorsitz von Mr. Mltl'kley abge~ 
balten. Der Fortschl'itt in der Revi
sion der Dienst- und Vcillzugsordnung 
von 1940, Sicherbeit, Beschäftigung 
und Ernährung der Gefangenen, 
Schulung des Personals und Parole 
waren Punkte der Tagesordnung. 
Mr. Gerlach untel'breitete ein Pro
gramm für die Individualisierung in 
der Bellandlung der Gefangenen, die 
in den Vereinigten Staaten als Klas
sifizierung bekannt ist. 

Die vierte und letzte Konferenz 
bis zum Dezember 1948 wal' die im 
August 1948 in Nürnberg abgehaltene 
Erste Deutsch-Amerikaniscbe Parole
konferenz, bei der Mr. Gerlach den 
Vorsitz führte. Auf dieser Konferenz 
wurde in freier Aussprache ein Pro
gramm für die Aufstellung eines 
Paroleprogramms ent"ickelt. Oie 
.. Allgemeinen Anweisungen fUr die 
Durchführung der Parole bei Militär
gerlcbtsgefangenen, die sich in den 
vier Ländern der US -Besatzungszone 
in deutschem Gewabrsam befinden" 
vom 11. Oktober 1948 wurden auf 
den Beschlüssen diesel' Konferenz 
aufgebaut. 

Im Frühling 194B nahmen Frau 
Dl'. EinseIe, Dr. FUck, Herr Kuwatsch 
und Herr Leopold eine EinJadung 
an, nach den Vereinigten Staaten 
zu fahl'en lmd dort aus erster Hand 
die Straf- und Besserungsanstalten. 
Parole Systeme und Heime für entlas
sene Gefangene kennen zu lernen. Sie 
wurden auf diesel' Tour zur Besich
tigung der amerikanischen Land-
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und Bundesanstalten von Mr. Paul 
Gernert aus Stuttgart, dem US-Be
auftragten für das Gefängniswesen 
des Landes W. / Baden begleitet. 

Zusammenfassend kann also hin
sichtlich des Verwaltungsaufbaus fUr 
das Gefängniswesen der US-Zone von 
elner Zwelspurigkeit der US- und der 
deutschen Verwaltung gesprochen 
werden. Diese wirkte sich aber nicht 
so aus, daß in Einzelfällen unmittel
bar von den Vertretern der Besat~ 
zungsmacht Anweisungen gegeben 
wurden, sondern daß sich die Ver
treter der Besatzungsmächte darauf' 
hesclu'änkten, das Grundsätzliche ge
gen über dem Sonderfalle, das Formale 
gegenUber dem Sozialpädagogischen. 
das Statische und Recbtsordnungslie
bende gegenübel' dem Dynamischen u. 
EI'ziehel'ischen zu betonen. Aufgabe 
der deutschen Instanzen war, jeweilS 
die bestmöglicbe Lösung der gestell
ten Aufgaben von der Praxis des 
Vollzuges hel' zu finden. Es galt zu
nächst, die Not der Zeit nicht in den 
GefangenenanstaIten zur gleichen 
Wirkung kommen zu lassen, wie 
außerbalb der Anstalten. Hierbei 
drehte es sieh um Befriedigung deI' 
einfachsten menschlichen Bedürf
nisse. Es galt der allgemeinen Not
lage, dem Hunger und der Kälte, 
im Gefängnis zu steuern. Trotz der 
gleich schweren Bedingungen für Be
völkerung wie für Anstaltsinsassen 
ist in keiner Justizvollzugsanstalt 
der US-Zone ein Gefangener ver
hungert oder erfroren. 

3. Die Entwicklung des Gefängnis
wesens in der britischen Zone 
Deutschlands zeigt eine Reihe ver
wandter Züge und ist dem der US
Zone am ähnlichsten, wie dies auch 



Brigadier Geoffrey Ingbam, Director, 
Penal Branch, Legal Division, der 
Leiter der britischen Zonengefäng
nisverwaltung, anlaßlieh der Konfe
renz in Stuttgart Oktober 1947 be
tonte. In den drei Lündern Schleswig
Holstein. Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen steht an der Spitze 
der Regional CoßlJ1ljssion in Herford 
ein britischer Senior Penal- Officer, 
dessen britische Mitcu'beiter tätig 
sind mit "inspection, supervision aod 
guidance". 

Die deutsche Verwaltung des Ge
fängniswesens ist verschieden von 
den Ländern in der US-Zone auf
gebaut. Unter den Justizministerien 
der Läncler haben die Generalstaats
,anwälte die Leitung des Gefängnis
wesens in den ihnen untel'stellten 
Oberlandesgericbtsbezirken. Nur im 
Stadtstaate Hamburg. der eine Son
derstellung inne hat, untersteht die 
Gefängnisverwaltung einem Sn'af
vollzugspräsidenten, der unter dem 
Bürgermeister at·beitet. 

Die britische Zentralverwaltung 
bildete einen Penal Advisory Board 
auf Zonenbasis, in welchem von je
dem Land ein Vertreter und eine 
weitere Kraft wirken. 

Wie in den Gefangenenanstalten 
in der US-Zone, so sind auch in de
nen der britischen Zone die Anstalts
leiter unmittelbar den deutschen 
Verwaltungen untersteUt. Nur in 
Sonderfällen überwachen Vertreter 
der Besatzungsmacht den deutschen 
VOllzog. Zwei Anstalten in der bri
tischen Zone (Hameln und Werl) für 
Nichtdeutsche unterstehen einem 
englischen Anstaltsleiter lind dessen 
englischen Mitarbeitern. 

Wie stark in England selbst die Ver-
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antwortung für die Rechtspflege in 
der britisch besetzten Zone Deutsch
lands ist, bezeugt z. B. die Tatsache, 
daß anläl\lich der Erörterungen übel' 
die Criminal Justice Bill in den 
beiden Parlamenten u. a. erwogen 
wurde, inwieweit die Abschaffung 
der Todesstrafe in England selbst 
den VoUzug der Todesstrare in der 
britischen Zone Deutschlands berüh
ren würde (a). 

Nach privaten Mitteilungen befin
det sich eine durchgehende "Ol'd
nung", d. h. praktiSCh eine neue 
Dlenst- und Vollzugsordnung, bei 
dem Penal Advisory Board z. Zt. in 
Bearbeitung. 

Im Wissen um die gI'oUe Verant
wortung für die Fortbildung der für 
das Geriingniswesen Verantwort
lieben, lud die Leitung des gesam
ten Gefängniswesens der britischen 
Zone sämtliche deutseben Anstalts
leiter ibrer Zone zu einer Arbeits
tagung nach Hamburg-Rissen vom 
12. bis 19. November t946 ein. Zweck 
der Tagung war, unter Fachleuten 
die brennenden Probleme des Voll
zuges zu besprechen, und zwar ein
mal, um unter den Anstaltsleitern 
selbst Ein1ielligkeit zu erlielen, dann 
aber auch, um in Form von Vor
schlägen oder in andel'er geeigneter 
Weise den in Betracht kommenden 
englischen und deutschen Stellen 
die Schwierigkeiten lind die Gründe 
für Mißstände im Vollzuge aufzuzei
gen (4). Weiter' lud die britiscbe 
Militärregierung bereits Ende 1947 
deutsche Fachleute nach England 
zum Kennenlernen der dOl1;igen Straf
vollzugseinrichtungen ein. Diese Stu
dienreisen bedeuteten einen vollen 
Erfolg, sowohl hinsichtlich der Iach-



lieben als auch. der mensc1llichen 
Seite (5), 

Dank der Vermittlung von German 
Educational Reconstruction und der 
Unterstützung der zuständigen bri
tischen und amerikanischen Dienst
stellen haUe Verfasset' ebenfalls Ge
legenheit, im Frühjahr des Jahres 
1948 eine Reibe englischer Anstalten 
für erwachsene, l'ür junge und rur 
jugendJicbe Gefangene zu besich
tigen. Er spürte dabei u. a, die Acb
tung, :die die engliscben Fachleute 
ihren deutschen Kollegen entgegen
brachten, und es war eindrucksvoll, 
zu beobachten, mit weichet' mensch
lichen Bereitschaft über das Fach
liche binaus dieses Kennenlel'nen 
vQn Vertretern der Prison Commis
sion, den Anstaltsleitern und all 
ihren Mibu'beitern (!lnschließlicb der 
Aufsichtsbeamten begrüßt wurde (6). 

J. Der Aufbau der Verwaltung des 
Gefängniswesens in der französi
scben Besatzungszone gliedel't sich 
ähnlich dem in der US-Zone. Die Di
fection Glmerale de la Justice, Ad
ministration Penitentiaire in Baden
Baden, - vergleichbar OMGUS-Bel''' 
lin -leitete unmittelbar nach Beginn 
der Besetzung im Jahre 1945 den 
Strafvollzug in den drei Ländern: 
Rheinland-Pfalz, Südbaden und Stid
württemberg-Hohenzollern - das 
Saargebiet fällt aus - selbständig. 
Nach Bildung der deutschen Regie
rungen in diesen genannten drei 
Ländern entstand auch eine deutsche 
Gefängnisvenvaltung unter den je
weWgen Justizministerien. Die Län
der wurden in Oberlandesgerichts
bezirke unterteilt und die General
staR.tsanwälte, wie vor 1945, erneut 
Aufsichtsbehörde der in ihrem Be-
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zlrk Hegenden Justizvollzugsanstal. 
teD. Eine dl'utsche Zentralinstanz 
für das Gerängniswesen in der fran
zösischen Zone besteht nicht. In der 
"Dienstanweisung betreUend den 
Stl'afvollzug in den Stl'afanstalten 
der fl'anzösiscben Besatzungszone 
Deutschlands" (7) wil'd über das 
Zusammenwirken heider Verwal
tungen festgelegt: "Die deutsche 
Stl'alvollzugsverwaltung ist unter der 
Aufsicht der Strafvollzugsbebörden 
de·l' Militärregierung für den Dienst
betrieb in allen Anstalten verantwort
lich. Dor Stratvollzugsverwaltung 
der Militärregierung liegt es ob, für 
die Vollstreckung der Strafen in 
einer den gesetzlichen und dienst
lichen VOI'schi'irten und den Anwei
sungen der MilitälTegierung ent
sprechenden Weise zu sorgen, zu 
diesem Zwecke die wirksamsten 
Sich~rheitsm8.ßnahmen in Bezug auf 
die Gefangenen zu tr~ffen und den 
gesamten Dienst in den Anstalten 
unter strenger Führung und tJber
wacbung zu halten" (8). 

Wie der Leiter des Gefängnis
wesens in der fl'anzösischenZone, 
Co!onel Chal'les Fougeron, Baden
Baden, anläßlich der a. Stuttgarter 
Konferenz vom 22., 23. und 24.10.1°47 
ausführte, gelten zwei Verwaltungs
ordnungen für den Vollzug der Frei
heitsstrafen in der französischen 
Zone: a) das Statut für die Gefäng
nisse für fl'auzösische Staatsangehö
rige und b) die Dienstanweisung 
vom 29.7.46. 

Bei Ausarbeitung dieser "Dienst
anweislmg" hielten sich die franzö
sischen Verantwortlichen streng an 
die Directive XIX, waren aber aucb 
andererseit& bestrebt, sie in Harmo-



nie mit den deutschen VoJlzugs
bestimmungen zu bringen, damit die 
öberwachung des Vollzuges der 
deutschen Behörde erleichtert werde. 
Ihre Bestimmungen waren vorher 
in einer Konferenz mit den deut
schen Verantwortlichen eingehend 
vorberaten worden, Diese "Dienst
~wei8ung" zerfällt in zwei Teile, 
dem ersten: "Allgemeine Regeln, 
Verwaltung und Kontrolle" und dem 
zweiten: .,Besondere Bestimmungen 
über den Vollzug der von den Ge
richten der Militärregierung erkann
ten Strafe", 

Wenn auch die Formulierungen 
der Direktive XL'X vielfach wörtlich 
in dieser "Dienstanweisung" wieder
kehren, so berücksichtigt sie ty
pische, im französischen Gefängnis
wesen geltende Eigenarten, z, B. die 
Betonung der Trennung der Gefan
genen über das in Deutschland gel
tende Maß hinaus. Unter der tiber
schrift "Lebensweise der Gefange
nen" heißt es in dem Absatz "Art 
der Hatt": "Bei der Anwendung 
eines Strafvollzugssystems, das der 
Wiedereingliederung des Gefange
nen in die Gesellsch ~ft dienen soll, 
muß in erster Linie darauf gehalten 
werden. daß die Beziehung der Ge
fangenen untereinander vermieden 
wird. Soweit es die Anstaltsorgani
saUon erlaubt, muß die Vollstrek
kung von Strafen uliter einem Jahr 
in Zellenhaft erfolgen" (Q). 

Der Gedanke der Trennung der Ge
fangenen untereinander wird eben
falls deutlich durch die Ausführun
gen unter Titel 8 "Disziplin". Es be
steht für die Gefangenen Redever
bot mit den durch dienstliche Ver
richtungen oder durch die Arbeit 
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bedingten Ausnabmen (10), Dies hat 
fÜl' die Pr!lxis des Vollzuges zur 
Folge, daß wähl'end der Freizeit, auch 
während der "Bewegung im Freien", 
die Gefangenen nicht zu Zweien oder 
Dreien nebeneinander gehen dürfen 
und sich unterhalten können, wie 
dies z. B. den Strafgefangenen in den 
Strafanstalten der US-Zone in der 
Regel gestattet ist. Die Hausordnung 
des Zentralgefängnisses F)'eiendietz, 
Rheinland -Pfalz, vom 15. 2, 1948 re
gelt u. a. in Ziffer XIII den Spazier
gang im Sinne der größtmöglichen 
Trennung der Gefangenen voneinan
der. Die Gefangenen sollen sicll in 
einer Reihe einzeln mJt einem Ab
stand von 3 bis 5 Schritten bewe
gen ... (11). 

Im verstärkten Betonen des Ge
dankens der Trennung klingt der 
Gedanke der Einzelhaft, der im Mit
telpunkt aller Erö11erungen über das 
Gefängniswesen im XIX. Jahrhundert 
stand, erneut an. An der Einzelhaft 
wird mit entsprechenden VoUzugs
maßnahmen in Frankreich selbst, wo 
sie für "des condamnes aux travaux 
forces" gilt, festgehalten (12), obwohl 
die "Dienstanweisung" weder unter 
Kapitel I .. Strafanstalten" in Titel 1 
.. Einteilung und Kennzeichnung der 
Strafanstalten" noch in Titel 2 .. Ge
trennte Unterbringung der verschie
denen Arten von Gefangenen". den 
Begriff .. Zuchthausgef&ogene" er
wähnt. 

Weiter kennzeichnend für die Art 
des in der französischen Besatzungs
zone geltenden Vollzuges sind die in 
dem Kapitel I, Lebensweise der Gefan
genen, Titel 4 Disziplinen unter A 
"Strafen" und B ,,Belohnungen" vor
gesehenen Bestimmungen, Den 



"scharfen Diszipllnarstrafen" - u. a. 
Verdunkelung mittels lichtundurch
lässiger Fensterläden während der 
Dauer von zwei Tagen, gegebenen
falls mit Wiederholung D3.ch 24 ston
diger Unterbrechung (1:l) - müssen 
Maßnahmen gegenüberstehen, die 
den Gefangenen ermutigen und sein 
_gutes Betragen und seine Arbeit be
lohnen. DIese Maßnahmen können -
im Rahmen der Anstaltsordnung -
in der Gewährung von Vergünsti
gungen bestehen, die geeignet sind, 
die physische und moralische Ver
fassung der Gefangenen zu heben. 
So kann z. B. der Regionaleher auf 
einen begründeten Vorschlag des 
Anstaltsleiters bin den Empfang zu
sätzlicher Pakete, den Kauf von Bü
chern gestatten; diese werden je
doch erst nach vorheriger Prüfung 
ausgehändigt. Er kann weiter geneh
migen, den Bezug von Fachzeitschrif
ten, den Gebraucb gewisser Gegen
stände, deren Besitz nicht mit wesent
lichen Vorschriften der Anstaltsord
nung im Widerspruch steht, die Zu
erkennung eines zusätzlichen Antei
les am Arbeitsverdienst, die Aus
dehnung des Briefverkehrs mit Ver
wandten und mit nicht zu beanstan
denden Freunden und die Vergün
stigung, ihren Besuch zu empfangen, 
die Zuweisung gewisser Funktionen, 
wie solcber eines Vorarbeiters, Auf
sehers und dergleichen. Bis aur wei
teres wird aber verboten, den Ge
fangenen "Urlaub gemäß deutscben 
Bestimmungen zu gewähren" (14). 

Die Justizreform im französiscben 
Besatzungsgebiet im Jahre 1948 
brachte eine Reibe von Verordnun
gen, die sieb aucb auf die anzuwen
denden Strafen bezog. In Teil TI der 
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Verordnung Nr. 176 über die straf
baren Handlungen, "die sich gegen 
die Interessen der Besatzungsmacht 
richteten" vom 29.9. 1948 erschei
nen unter den anzuwendenden Stra
fen neben der Todesstrafe, lebens
längliche und zeitlIch begrenzte 
Zwangsarbeit (travaux forces), Ge
fängnis und Geldstrafen (15). Die Ein
zelheiten der Strafvollstreckung in 
den Strafanstalten in Deutschland 
für die genannten Strafen werden 
in einer besonderen Verfügung Nr. 88 
über die Art der Vollstreckung der 
von den Gerichten der französischen 
Militärregierung in Deutschland aus
gesprochenen Freiheitsstrafen vom 
29. 9. 1948 festgelegt. In sieben Ar
tikeln wud verfügt: In den Strafan
stalten des rranzösischen Besatzungs
gebietes in Deutschland werden die 
von den Gerichten der Militärregie
rung ausgesprochenen Freiheitsstra
fen unter den von der geltenden 
deutschen Gesetzgebung und den 
bestehenden Vorschriften vorgese
benen Bedingungen vollstreckt. Da
bei werden Strafen von lebensläng
licher oder zeitlich begrenzter 
Zwangsarbeit wie Zuchthausstrafen, 
Freiheitsstrafen über 6 W ocben wie 
Gefängnis, niedrigere Strafen wie 
Haft vollzogen (16). 

Wie in der US- und in der briti
schen Besatzungszone, wird auch in 
der französiscben Besatzungszone 
eine Neufassung der im Jahre 1940 
abgefaßten VoUzugsordnung ange
strebt. Die verantwortlicben Sach 
bearbeiter aller drei Zonen erklärten 
sich auf der Stuttgarter Konferenz 
sm 27. 10. 47 grundsätzUch mit einer 
neuen einbeitlichen Vollzugsordnung 
für den gesamten deutschen Bereich 



einverstanden. :Eine solohe Regelung 
wurde aber bisher nicht erreicht 
und - soweit feststellbar - verfolgt 
in den Westzonen jedes Land im 
Rahmen der geltenden ZonenbestIm
mungen seine ihm gemäß scheinende 
Ordnung des Vollzuges. 

Bei dem Gefängniswesen in 
der Sowjetischen Besatzungszone in 
Deutschland ist zu unterscheiden 
zwischen dem Vollzug der Freiheits
strafe im Bereich von Berlin und 
dem in den fünf Ländern der sow
jetischen Zone: Brandenburg, Meck
lenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen. In ledem der fünf Länder 
arbeitet ein Leiter des Strafvollzugs
amtes unter dem JustizmiDister des 
betrellenden Landes. Der Leiter ei
nes Stralvollzugsamtes steht im all
gemeinen im Range eines Oberstaats
anwaltes. Bis auf den Generalstaats
anwalt in Mecklenburg, der das 
Strafvollzugsamt Mecklenburg selbst 
leitet, sind die Generalstaatsanwälte 
nicht an Aufgaben auf dem Gebiet 
des Strafvollzuges mitbetelligt. 

Die deutschen Leiter der fünf Straf
vollzugsämter empfangen von der 
Deutschen Justtzverwaltung dersow
jetischen Besatzungszone in Deutsch
land, mit dem Sitz in Berlin, Wei
sungen. Die zentrale deutsche Ver
waltung arbeitet eng mit der sowjeti
schen Mllitäradministratlon (SMA) 
in BerJin-Karlshorst zusammen und 
ihre Aufgabe läßt sich umschreiben: 
sie hat den Leitern der Strafvollzt1gs
ämter gegenüber die Pflicht der Ko
ordination und der Revision. 

Im Bereich Berlin, der einer 5. Zone, 
unter alliierter Kontrolle stehend, 
vergleichbar ist, untersteht der 8traf
vollzug dem Generalstaatsanwalt.Die-
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ser empfängt für den sowj ettschen 
Sektor Weisungen von der Sowjeti
schen Besatzungsmacht und für die 
drei Westsektoren jeweils von der 
Besatzungsmacht des betreUenden 
Sektors. 

Beachtlich bei diesem Verwaltungs
aufbau ist das Bestehen einer deut
schen Zentraljustizverwaltung für 
die gesamte Ostzone einschließlich 
Berlin, sie findet keine Parallele 
in den Verwaltungsinstanzen in der 
amerikanischen und der französi
schen Zone. In der britischen Zone 
besteht, wie bereits erwähnt, ein 
Penal Advisory Board auf Zonen ba
sis, in welchen die Länder der Zone 
deutsche Fachkräfte entsenden. Ein
zigartig ist also die Tatsache, daß 
die Leiter der einzelnen Anstalten 
sowohl auf Weisungen ihrer vorge
setzten deutschen Landesbehörde, 
als auch einer deutschen Zonenbe
börde ihre Tätigkeit ausüben. Somit 
ist hier eine zentrale Lenkung tür 
einen größeren deutschen Bel'eich 
beibehalten. 

Für den Historiker, der die 
Geschichte des deutschen Strafvoll
zugs in der Zeit nach dem Zusam
menbruch des III. Reiches verfolgt, 
ermöglicht sich ein beachtenswerter 
Vergleich zwischen der Kontrollrats
direktive XIX, unterzeichnet in Ber
lin von den vier Militärbefehlshabern 
in Deutschland am 12.11.45, und den 
"Richtlinien für den Strafvollzug" vom 
16. 10. 45, herausgegeben in Berlin 
von dem Chef der Deutschen Zen
tralen Justizverwaltung für das Ge
biet der sowjetischen Besatzungs
zone in Deutschland (17). Die For
derungen der Direktive XIX werden 
dem Sinne nach sämtlich vorweg-



genommen und in xxn Ziffern Leit
sätze aufgestellt, unter denen die 
Reformarbeit stehen soll. Ausgehend 
vom GI'UDdprinzlp des Strafvollzugs: 
dem Erziehungsgedanken. soll die 
Behandlung der Menschen im Stl'al
vollzug in erster Linie unter dem 
Gesichtspunkt stehen, den um seiner 
sozialen Schädlichkeit willen verur
teilten Täter durch geeignete ~aß
nahmen auf seine künftige Wieder
eingliederung in die Volksgemein
schaft vorzubereiten, ihn, soweit das 
im Rahmen der Strafzeit irgend mög
lich ist, zu resozialisieren. Diesem 
Ziel muß das gesamte Anstalts
geschehen dienen (1). Ln Ziffer 11 
wird erläutert: Erziehung bedeutet 
Persönlichkeitsaufbau. Der Gefan
gene muß vom Objekt des Strafvoll
zugs zum Subjekt desselben werden, 
er muß an dem beteiligt werden, 
was der Strafvollzug mit ibm plant. 
Der Gefangene muß die Möglichkeit 
haben, seine Stellung im Anstalts
gefüge selbstverantwortlicb mitzu
bestimmen. Dem dienen ein pädago
gIsch aufgebautes Progressivsystem 
mit stuIenweisem Strafvollzug, die 
Verleihung fester Rechtspositionen 
an den Gefangenen nach Maßgabe 
seiner Einfügung in das soziale Ge
füge der Anstalt, eine vorsichtig ein
setzende und mit dem innerlichen 
Fortschreiten des Gefangenen sich 
steigernde Selbstverwaltung. Kein 
KasernendriU, sondern Gruppenpä
dagogLk und Gemeinschaftsbllduog 
sind die Mittel hierbei. Die Formu
lierungen, in denen nicht nur dem 
Sinne, sondern auch den Worten 
o:ach 'an Reformgedanken, die bereits 
vor 1933 international entwickelt 
und gerade auch in einzelnen deut-
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Bchen Ländern erprobt waten (18), 
angeknüpft werden Bol~ werden 
illustriert durcb weitere Ausführun~ 
gen, die kriminalpiidagoglscbe For~ 
del'ungen an die Mitarbeiter an die
sel' Aufgabe, die Beamten und die 
öffentlichkeit stelhm. Gerade die 
öffentlichkeit soH für den Strafvoll
zug weitgehend interessiert werden 
im Sinne einer demokratischen Kon
trolle, aber auch im Sinne der ver
antwortlichen Mitbeteiligung insbe
sondere bei der Gefangenenbetreu
ung und Entlassenentnrsorge (XXU). 

Diese Aufgaben machen die Aus
wahl der Beamten zu einer besonders 
verantwortlichen Angelegenheit. Die 
Arbeit des Strafvollzugsbeamten er
fordert ein großes Maß von Opfer
willigkeit, Menschenliebe, Geduld 
und gesundem Menschenverstand. 
Wer diese Eigenschaften nicht auf
brlngen kann, taugt nicht für den 
Stralvollzugsdienst und muß ihn ver
lassen (IX). In den weiteren Ztrfern 
werden sämtllche grundsätzlichen 
Fragen der Gefangenenbehandlung 
und des Verhaltens der Beamten in 
geradezu klassischer Weise bezüg
lich Inhalt und Form berührt. Alle 
Entwicklungsmöglichkeiten offen las
send, atmen sie den gleichen sach
verständigen Geist wie eine Abhand
lung des Direktors in der Deutschen 
Justizverwaltung, Dr. Werner Gentz, 
über "Straffalligen-, Gefangenen
und Entlassenenfürsorge .. (19). Gentz 
nimmt darin zu der "Verordnung 
über Stl'afentJassenen- und Straf
fälligenfÜl'sorge" vom 9.12.1947 Stel
lung und fordert insbesondere die 
Einbeziehung von freiwilligen Kräf
ten für die Mitarbeit am Erziehungs
strafvollzug. DIe Entlassenenfürsorge 



selbst liegt in den Händen staatlicher 
Behörden oder von ihnen bestellter 
Kräfte.- In der Tatsache, daß es nicht 
caritative Kräfte sind, die Fürsorge 
im Sinne der persönlichen Hilfe von 
Mensch zu Mensch treiben, liegt aber 
die gleiche Gerahr der Entpersön
llchung wie in jeder anderen staat
lichen Ffirsorgemaßnabme (20). 

Von einer Ausarbeitung einer neu
en Vollzugs ordnung ist nichts be
'kannt, - die "Richtlinien für den 
Strafvollzug" vom 16. 10.45 erwähnen 
im Vorspruch: "Es ist noch nicht an 
der Zeit, im einzelnen Vorschriften 
zu geben" (21) - wohl aber ergingen 
am 1. 9. 47 "gemeinsame Richtlinien 
der deutschen Justizverwaltung der 
sowjetischen Besatzungszone in 
Deutschland und der Deutschen Ver
waltung rür Arbeit und Sozialförsor
ge. der sowietischen Besatzungszone 
in Deutschland über die Arbeitsver
wendung zu Freiheitsstrafe verur
teilter Personen" (22). 

6) Aus dieser Darstellung des Ge
Jlingniswesens in den vier verschiede
nen deutschen Besatzungszonen er
.gil)t sicb: Die Besatzungsmacht der 
US-Zone begnügt sich mit der Uber
wachung der von ihr gegebenen An
weisungen, die sie in gelegentlich ab
gehaltenen Besprechungen über 
grundsätzliche Fragen el·örtert. Eine 
ähnliche Lage besteht in der briti
schen Zone. In bei den Zonen über
prüfen besonders dazu bestimmte 

Inspektionsomzlere von Zeit zu Zeit 
die der deutschen Verwaltung unter
stellten Justizvollzugsanstalten. In 
der französischen Besatzungszone 
ist die Einflußnahme deI' Besatzungs
macht auf den Strafvollzug stärker. 
Die zentrale Verwaltung der Besat
zungsmacht hält nicht nur mit den 
Dienststellen für das Gefängniswe
sen der einzelnen LiinderverwaJ
tungen enge Verbindung, sondern 
läßt in den deutschen Strafanstalten 
der französischen Besatzungszone 
französische Beamte unmittelbar den 
Dienst der deutschen Anstaltsbeam
ten überwachen. Was das Gefäng
niswesen der sowjetischen Besat
zungszone in Deutschland anlangt, 
so ist die Form der Mitbestimmung 
der deutschen Dienststellen über 
das bereits Angegebene hinaus nicht 
bekannt. 

Das Gesamtbild läßt bei aller Ver
schieden artigkeit in der Entwicklung 
des Gefängniswesens in den vier 
Besatzungszonen doch erhoffen, daß 
die deutschen Verantwortlichen in 
dem Willen an einer einheitlichen 
Durchführung des Vollzugs der 
Freiheitsstrafe im deutschen Bereich 
verbunden bleiben und daß aus der 
gegenwärtigen Vielgestaltigkeit eine 
Bereicherung und keine Trennung er
wächst. Die politischen Entscheidun
gen bedingen auch auf diesem Sonder
gebiet die weitere Entwicklung. 

(1) Diese Abhandlung wurde vor Veröffentlichung des Besl!tzungsstatuts 
vom 21,9.49 abgefaßt. Der Text der Kontrollratsdirektive ist veröffentlicht 
im Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland vom 31.1. 1946, Heft 3, S. 46-48 
(siehe Seite ~O dieser Ausgabe). t1ber die Direktive 19 handelte der Ver
fasser ab in der SJZ. 1 (1946), S. 209 lf. und Schw. Z. f. Strafrecht 63 
(1948), S. 369 ff. 

28 



(2) Bates, S. One world in penology. in: RecueU de documenta en mat1~re 
p{male et penitentiaire. Berne, XIII (1948) P. 161 ft 

(3) Manchester Guardian vom 26. IV. 1949 

(4) Bericht über die Arbeitstagung der Leiter der Strafanstalten in der 
britischen Zone in der Strafvollzugsschule Hamburg - Rissen vom 
12. - 19. November 1947 (als Manuskript gedruckt), S. 76 

(5) Sieverts, R. Englische und deutsche Gefängnisse. In: British ZOlle 
Review, A monthly review 01 the activities of the Control Commission 
for Germany. Vol. 2, No. 16, Oct. 15, 1948, P. 11 n. 

(6) Krebs, A. Uber die Mitarbeit von Laien im englischen Gefängniswesen. 
In: Beiträge zur Kultur- und Rechtsphilosophie (Radbruch -FestschrHt) 
Heidelberg, 1948, S. 174 - 202 

(7) Dienstanweisung betreffend den Strafvollzug in den Strafanstalten der 
französischen Besatzungszone Deutschlands. Unterzeichnet Baden
Baden, den 29. Juli 1946 von L' Administrateur General E. Laffon. Im 
Druck erschienen in: Oberlahnstein o. J. 

(8) Dienstanweisung a. a. 0., S. 3 
(9) Dienstanweisung a. a. 0., S. 6 

(10) Dienstanweisung a. a. 0., S. 8 
(11) Hausordnung, Ziffer XIII 
(12) Decret -Ioi du 17 juin 1938 sur l' execution de la peine des travaux 

forces. In: Recueil de documents en matiere penale et penitentiaire, 
Berne, VllI (1939), P. 304 

(13) Dienstanweisung a. a. 0., S. 14 
(14) Dienstanweisung a. a. 0., S. 15 
(15) La reforme judiciaire en Zone FranQaise d' Occupation. Regie Autonome 

des Publications Officielles. Baden-Baden, 1949, P. 21, 23 
(16) La re!orme judiciaire ... a. a. 0., P. 53 
(17) Richtlinien für den Strafvollzug vom 16. X. 1945. In: Verordnungsblatt 

der Provinzialverwaltung Mark Brandenburg NI'. 5, V. 5. 3. 1946, S. 83 tr. 
(18) Gefängnisse in Thüringen. Berichte über die Reform des Strafvollzugs. 

Von th üringischen Strafanstaltsdirektoren und Fürsorgern. Hrsg. L. Frede, 
Weimar, 1930 

(19) Gentz, Dr. W. Stranälligen-, Gefangenen- und Entlassenenlürsorge. 
In: Neue Justiz II (1948), S. 72 ff. 

(20) Gesetzliche Regelung der Strafentlassenen- und Straffälligenfürsorge 
in der Ostzone. In: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öficntl. 
und private Fürsorge 1948, Heft 6, S. 107 fI. 

(21) Richtlinien für den Strafvollzug vom 16. X. 1945, a. a. 0., S. 8a 
(22) Richtlinien ... über die Arbeitsverwendung zu Freiheitsstrafen ver

urteilter Personen. In: Neue Justiz I (1947), S. 19B ff. 
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Direklive Nr. 19· 
Grundsätze ftlr die Verwaltung der deutschen GefängnJsse 

und Zuchthäuser 

Der Kontrollrat verfügt wie folgt: 
1. Die Grundsätze für die Verwal

tung des deutschen Gefängniswesens 
sind folgende: 

A. Die gen aue und gewissenhafte 
Ausführung der gefällten Rechts
sprUche. 

B. Die Rehabilitierung und Um
erziehung der Verurteilten. 

2. Zur Ausführung des in § 1 A. 
erwähnten Grundsatzes ist es er
forderlich : 

a) Die Gefängnisse mit einem aus
reichend ausgebildeten Beam
tenkörper auszustatten, der die 
Bewachung der SträfUnge, ihre 
Mindestansprüche auf Kost und 
Bekleidung und ihr körperliches 
Wohlergehen sowie die Auf
rechterhaltung von Ordnung 
und Zucht sicherstellen kann. 
Voraussetzung dafür ist die Auf
stellung von solchen Regeln für 
die Auslese und Beibehaltung 
von Beamten, welche die Bil
dung einer Gruppe von körper
lich gewandten, geeigneten und 
vorurteilslosen Personen sicher
stellen, die nicht des Nazismus 
verdächtig sind und die Fähig
keit besitzen, sich die Achtung 
der Sträßinge und die Befolgung 
ihrer Befehle zu verschaffen. 

Die Ausbildung und Organi
sation der Beamten muß auch 
für die Sicherheit der ihnen an
vertrauten Anstalten und die 
Entwicklung der zur Erreichung 

der Endziele des Gefängnis
wesens erforderlichen Eigen
schaften sorgen. 

b) Es muß unbedingtandem.Grund
satz festgehalten werden, daß 
alle Sträflinge gleich zu behan
deln sind und keine besonderen 
Vorrechte genießen dürfen; auch 
darf unter keinen Umständen 
ein Unterschied in der Behand
lung gemacht werden auf Grund 
von Rasse, Farbe, Glauben oder 
gesellschaftlichem Rang. Jeder 
Sträfling soll nur auf Grund 
seiner persönlichen Verdienste 
behandelt werden. 

c) Die Leitung der Gefängnisan
stalten soll in die Lage versetzt 
werden, sich mit den kriminellen 
und persönlichen Eigentümlich
keiten, den Gewohnheiten und 
den geistigen und körperlichen 
Besonderheiten eines je den 
Sträflings vertraut zu machen, 
um ihn richtig klassifizieren zu 
können, hinsichtlich der ihm 
zukommenden Unterbringung, 
Arbeit, Ausbildung und des für 
ihn zulässigen Umganges und 
Verkehrs mit anderen Personen. 

d) Die Personalnachweise eines 
jeden Sträflings müssen alle 
Einzelheiten über seine Sträf
lingsklasse, seine kriminelle und 
persönliche Vorgeschichte, Er
ziehung und Beschäftigung (Be
ruf) sowie seine körperlichen 
und geistigen Eigentümlicbkei-

• Amtllblatt des Kontrolll'81B In Deutsoblaud. Nummer S, 31. JlUluar 1946. 
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ten enthalten. Die Aufzeich
nungen über feden Sträßlng 
müssen Einzelheiten über sein 
Verhalten und seine Aufführung 
während der Haftzeit, seine er~ 
worbenen Fähigkeiten sowie 
eine Beurteilung seitens der 
Personen enthalten, unter deren 
Aufsicht er gearbeitet hat. 

e) Die Beaufsichtigung der Sträf
linge muß streng, aber gerecht 
sein, ohne Anwendung von 
Körperstrafen. 

3. Zur Ausführung der in § 1 B. 
angeführten Bestimmung müssen fol
gende Vorkehrungen getroffen wer
den: 

a) Aufstellung eines Programms 
für nützliche körperliche Arbeit, 
das dem Sträfling die Folgen 
seiner verbrecherischen Hand~ 
lungen zum Bewußtsein bringen 
und ihn zur Arbeit anleiten sol1 ; 
es soll ihm auch die tiberzeu
gung beibringen, daß körpe~ 
liehe Arbeit an sich selbst einen 
ausreichenden Ersatz für ver
brecherische Tätigkeit bietet. 

Pläne für Gefangenenarbeit 
sollen sich zuerst mit der 
Deckung der eigenen Bedürf
nisse der Sträflinge an Lebens~ 
mitteln, Bekleidung und Unter
kunft, sodann mit der Beschaf
fung und Herstellung von Ge
braucbswaren und der Gestel
lung von Arbeitskräften für den 
Bedarf der Behörden befassen. 
Zuverlässige und arbeitswillige 
Sträflinge können gegebenen
falls zum Straßenbau, zur Auf~ 
forstung, zum Schutz der Boden
schätze und zu anderen gemein-
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nützlichen Arbeiten herangezo
gen werden. 

b) Gründung von Schulen und 
Werkstätten für die Erziehung 
und Ausbildung der Sträflinge, 
je nach Art der begangenen 
Verbrechen. und besonders bei 
jugendlichen Erstverbrechern, 
in literarischer und beruflicher 
Hinsicht, um sie darauf vorzu
bereiten, nach ihrer Freilassung 
ihre SteUung in der Gesellschaft 
als ordnungsliebende und er~ 

werbsfähige BUrger wieder ein
zunehmen. Lehrbücher, Zeit
schriften und Lehrgänge sollen 
zu diesem Zweck dienen. 

c) Ärztliche, zahnärztliche und 
psychiatrische Fürsorge und 
Krankenhäuser sollen für die 
Förderung des leiblichen Wohl
seins der Sträflinge vorhanden 
sein. Besondere Aufmerksam
keit soll der Einhaltung der 
anerkannten Gesundheitsrnaß
regeln und der Sauberkeit ge
widmet werden. Ferner sollen 
Vorkehrungen zur psycholo
gischen und psychiatrischen 
Beurteilung der Sträflinge ge
troffen werden; diese Spezial
zweige der Medizin sollen in 
der Behandlung der Sträflinge 
voll angewandt werden. 

d) Angemessene Gelegenheiten zur 
Entwicklung und Erhaltung dcs 
körperlichen und geistigen 
Wohlseins der Sträflinge. 

e} Die Gcfängnisverwaltung kann 
sich mit der Frage der Belohnung 
derjenigen Sträflinge, die sich 
durch musterhaftes Auftreten 
auszeichnen, befassen. 



t) Gewährung der Erlaubnis zum 
Briefverkehr mit Verwandten 
und Freunden gemäß den er
lassenen Vorschriften und unter 
Aufsicht der Gelängnisbeamten. 
Regelmäßige Besuchsgelegen
heit seitens anständiger Freunde 
und Verwandter soll auch wohl
wollend gegeben werden. 

g) Den SträDingen soll angemes
sene Gelegenheit für die reli
giöse Betreuung und Teilnahme 
am Gottesdienst nach eigener 
Wahl gewährt werden. 

amten Mitteilungen fiber seine 
persönlichen Angelegenheiten 
und Schwierigkeiten zu machen 
sowie des Rechts, ohne sich 
einer Strafe auszusetzen, gegen 
die rechtskräftigen Gründe sei
ner Verhaftung Einspruch zu 
erheben und eine UberpfÜfung 
des Sachverhalts zu fordern. 

i) Das Bestehen auf der restlosen 
Ehrlichkeit seitens des Gefäng
nispersonals und der SträfliDge 
und auf der Achtung der Rechte 
anderer. Die Anerkennung des 
Grundsatzes, daß kein mensch-

h) Anerkennung der Rechte des liches Geschöpf hoffnungslos 
Sträflings, den zuständigen Be- verwahrlost oder verdorben ist. 

Ausgefertigt in Berlin, den 12. November 1945. 

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Originaltexte 
dieser Direktive sind von V. Sokolowsky, General der Armee, 

Lu c i u s D. Cl a y, Generalleutnant, 
B. H. R 0 b e r t s 0 n, Generalleutnant, 

und L. K ölt z, Armeekorps-General, unterzeichnet). 

Nehmen wir un .. ruMg einmal die :Eeif, un .. mit fVJ .. eren 

Nambam zu be .. chli,fiigen. 

Wir werden je!!t .. tellen, daß .. fe tJum Mensdzen !!ind. 

Duldsamkeit i!lt niimlim weiter nlmt!! ai!! der Rusdruck 

liebevollen und glitigen Ve, .. fehen!! !(ir die Rn .. idlten anderer. 

Unbekannt 

32 



Das Paroleverfahren im Lande Hessen 
von 

Dr. Max WlII'mbrunft 
Vorsitzender des Parole·AusschUBSe8 In Hessen 

"Vornebmster und leitendel'Grund
satz des Strafvollzugs ist, daß in der 
Strafanstalt nicht dem verletzten 
Recht eine Sühne verschafft, nicht 
Rache geübt. sondern Besserung und 
Sinnesänderung erstrebt werden soll, 
und zwar Besserung nicht durch Ab
schreckung und äußerste Strenge, die 
verstockt machen, sondern durch Er
ziehung." (Hölscherin .. Strafvollzug in 
Preußen" 1928, S. 1). Ob dieses Ziel, 
das im Dritten Reich zugunsten einer 
Verwirklichung des staatlichen Süh
neanspruchs stark im Hintergrund 
stand, im EinzelfalJe erreicht ist, wird 
erst durch das ,Verhalten des aus 
der Straf haft Entlassenen oHenbar 
werden und sich vor allem daran 
zeigen, daß er nicht erneut straffällig 
wird. Die Einwirkung der Anstalt hört 
aber mit der Entlassung auf und erst 
in den in der Freiheit erneut an den 
Entlassenen heran tretenden Ver
suchungen kann diesel' den Erlolg des 
StrafvoJlzugs unter Beweis stellen. Es 
liegt daher nahe, dem Verurteilten 
noch während der Dauel' dei' Straf
hart Gelegenheit zu geben, sich außer
halb der Anstalt zu bewähren. Dies 
ist der leitende Gedanke, der im 
amerikanischen Strafvollzug einge
führten Paroleentlassung, bei der der 
Sträfling nach Verbüßung eines Teils 
seiner Sb'ale .. auf Ehrenwort" ver
suchsweise aus der Anstalt entlassen 
und ihm so Gelegenheit gegeben wird, 
unter angemessener Betreuung und 
tJberwachung zu zeigen, daß die 
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bessernde Wirkung des Strafvollzugs 
erreicht ist. Dieses Verfahren, das 
dem in f1.erdeutschen Gnadenordnung 
(§§ 20 rr.) geregelten bedingten Straf
aussetzung ähnlich ist, ist aufgrund 
des Erlasses der Mil1tärregierung 
vom 15. Juli 1948 für die von M1litär' 
gerichten verurteilten Gefangenen in 
deutschen Gefängnissen auch in den 
4 Ländern der US-Zone eingeführt 
worden. In den einzelnen Zonenlän
dern sind je zwei Paroleausschüsse 
gebildet, der ParoleausschuLl der 
Militärregierung, dem die endgültige 
Entscheidung über das Entlassungs
gesuch des Gefangenen zusteht, und 
der deutsche Paroleausschuß, der die 
Gesuche vorzubereiten und mit einem 
Gutachten an den Ausschuß der 
Militärregierung weiterzuleiten hat. 
Die allgemeinen Grundsätze des Ver
fahrens dürfen als bekannt voraus
gesetzt werden, so daß sich die 
folgenden Ausführungen auf die Tä
tigkeit des deutschen Paroleaus
schusses fü,' das Land Hessen und 
die Besonderheiten seinesVerfahrens 
beschränken sollen. 

Der Ausschuß hat sich. um dies 
vOl'wegzunehmen, im Gegensatz zu 
anderen Ländern, die dem Ausschuß 
die Dienstbezeichnung Gnaden- oder 
Begnadigungsausschuß gegeben ha
ben, "Paroleausschuß" genannt, um 
anzudeuten, daß es sich um eine nur 
tür einen Teil der Häftlinge geh'offene, 
dem amerikanischen Recht entnom
mene Einrichtung handelt. Sodann 



soll aber dadurch deutlich gemacht 
werden, daß der deutsche Ausschuß 
nicht die Gnadenerweise erteilt, 
sondern nur eine vorbereitende und 
begutachtende Tätigkeit ausübt. Der 
Paroleausschuß besteht aus einem 
Vorsitzenden oder dessen Vertreter 
und zwei Mitgliedern, für die je 5 Ver
treter bestellt sind. Die Bestellung 
erfolgte durch den Ministerpräsiden
ten. Wlihrend derVorsItzende und sem 
Stellvertreter richterlIche Beamte 
sind, sind die Beisitzer aUs dem Kreise 
der Verwaltungsbeamten (Staats
kanzlei, Innenministerium, Arbeits
ministerium), Ärzte und Rechtsan
wälte entnommen. Diese Zusammen
setzung verbürgt eine gründliche 
Prüfung der Anträge nach den ver
schiedensten Gesichtspunkten, insbe
sondere auch bezüglich der Arbeits
beschaffung für den Paroleplan oder 
der gesundheitlichen Beurteilung des 
Gesuchstellers in geistiger und kör
perlicher Beziehung. Bei einer not
wendig werdenden Ergänzung wäre 
die Zuwahl eines Staatsanwalts oder 
auch einer Frau In Erwägung zu 
ziehen. 

Das Personal des Ausschusses 
besteht aus einem Geschäftsstellen
leiter, einem Ubel'setzer und einer 
Schreibkraft. Die Geschäftsstelle ist 
in Wiesbaden im Gebäude des Land
gerichts untergebracht, das wegen 
seiner geringen Entfernung vom 
Landeshaus als dem Sitz des Landes
kommissars für Hessen jederzeit 
einen unmittelbaren Verkehr mit 
diesem gestattet. 

Anfang Januar 1949 nahm der Aus
schuß seine Tätigkeit in vollem Um
fange auf. Vorher wurde in den 
Hessiscllen Strafanstalten, In da--
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nen von amerikanischen Milltär
gerichten Veurteilte einsaßen, je 
ein Beamter mit der besonderen 
Bearbeitung der Paroleentlassungs
gesuche, betraut. Zugleich wurden 
im Einvernehmen mit der Gefängnis
abteilung der Militärregierung und 
dem Direktor des Gefängniswesens 
beim Justizministerium die fUr die 
Aufnahme der Anträge und die für die 
Beurteilung des Gesuchstellers not
wendigen Formulare fertiggestelJt. 
Es werden Formulare verwendet fUr 
das Entlassungsgesuch, das ge
naue Angaben über das Vorleben 
und die persönlichen Verhältnisse des 
Gesuchstellers enthält, für eine ein
gehende Darstellung der Straf
tat und die Vorstrafen, ftir das Ver
halten des Gesuchstellers während 
der Strafbart sowie für den Parole
pi an, d.h. die Angaben fiberWohnung, 
Beschäftigung des GesuchsteUers 
-nach seiner Entlassung und über die 
Person des von diesem gewählten 
Beistands. Der Gebrauch dieser For
mulare hat sich insoweit bewährt, als 
mit ihrer Hilfe das gesamte Material 
rfirdieBeurteilungdes Gesuchstellers 
und seiner Tat in der Regellücken
los zusammengetragen wird, so daß 
dank der gewissenhaften und sorg
fältigen Arbeit der Gefängnisparole
beamten nur in ganz wenigen Fällen 
eine Ergänzung der Unterlagen durch 
Rückfragen notwendig wurde. Auch 
sonst wird für die büromäßige Bear
beitung der Anträge von Formularen 
ausgiebig Gebrauch gemacht. 

Noch im Laufe des Dezember 1948 
wurde, um einen überblick über die 
zu erwartende Arbeit zu erhalten, 
durch die Anstalten die für ein Pa
roleverfahren in Frage kommenden 



Fälle gemeldet. Hierbei ergab sich, 
daß am 1. ,Januar 19·19 rund 350 Fälle 
von Striiflingen vorlagen, die bereits 
vor diesem Termin zw' Stellung eines 
Antrags berechtigt gewesen wären. 

Anfang Januar1949 gingen dann die 
ersten Anträge beim Paroleausschuß 
ein, so daß mit der im ParoleverJahren 
vorgesehenen Anhörung der Ge
suchsteller begonnen werden konnte. 
Diese Anhörung hat sich als ein 
wesentlicher Bestandteil des Ver
fahrens in jeder Hlnsicbt als ein 
wertvolles Hilfsmittel für die Beur
teilung des Falls erwiesen. Der per
sönliche Eindruck des Täters und 
besonders seine Angaben über die 
Tat und sein Vorleben bilden eine 
unentbehrliche Grundlage fUr das 
abzugebende Gutachten. Der Gesuch
steLler el'hält schon dW'ch diese An
hörung das Gefühl, daß sein Fall mit 
Sorgfalt und pe"sönlicher' Einfühlung 
in seine besonderen Verhältnisse und 
nicht nur büromäßig als ein Fall von 
vielen bearbeitet wird. Hj~rbei ergibt 
sich allerdings eine Gefahr, die darin 
liegt, daß die in der beschränkten, 
für die Anhörung verfügbaren Zeit 
der Gesuchstelle.r auch dUJ'ch Ver
stellung ein falsches Bild seines 
Charakters vortäuschen kann. Es 
war vielfach zu beobachten, daß Ge
mchsteller, die in den Vorberichten 
als frech und unbotmäßig geschildert 
waren, sich vor dem Paroleausschuß
mitglied höflich und beherrscht be
nahmen. Es ist daher notwendig, die 
Eindrücke von der Persönlichkeit des 
GesuchRtellers nach der Anhörung 
mit dem Parolebeamten zu erörtern, 
um aus dessen Erfahrung im Zusam
menhang mit dem Ergebnis der An
hörung ein zutreffendes Bild von dem 
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Charakter des Gesuchstellers zu ge
winnen. Zur Anhörung der Gesuch
steller stellten sich in der ersten Zeit 
außer dem Vorsitzenden auch andere 
Ausschußmitglieder bereitwillig zur 
Verfügung. 

Der Ausschuß beschließt sodann 
in Zusammensetzung mit dem 
Vorsitzenden und zwei Beisitzern 
über das zu erstattende Gutachten, 
das an den OLC Hesse Parole Board 
weitergegeben wird. Sämtliche Un
terlagen werden zu diesem Zwecke 
in Formulare in englischer Sprache 
übertragen, die den deutschsprachi
gen Formularen entsprechen. Für die 
Bewältigung der erheblichen Rück
stände mußten für die t1bersetzungs
arbeiten zeitweise Hilfskräfte heran
gezogen werden. So gelang es, bis 
Juni 1!M9 sämtliche rückständigen 
Gesuche aufzuarbeiten und an die 
Militärregierung abzugeben. Von da 
an gingen im Monat rund :30 Gesuche 
ein, deren Bearbeitung ohne Schwie
rigkeiten erledigt werden konnte. 

In diesem Zusammenhange sei auf 
einige Schwierigkeiten bei Bearbei
tung und Begutachtung der Anträge 
hingewiesen: 

Als für die Beurteilung der Schuld 
des Täters nachteilig erweist sich, daß 
den Strafanstalten keine begründeten 
Urteile durch die MHitärgerlcbten zu
gehen. Es ist daher schwierig. die 
Angaben des Gesuchstellers über 
seine Straftat auf ihre Richtigkeit 
nachzuprüfen. Im Einzelfalle gestattet 
zwar die Militärregierung die Einsicht 
der bei ihr aufbewahrten Strafakten. 
Für die nach Juli 194.8 abgeurteilten 
Fälle aber befinden sich die Strafakten 
nicht bei der Militärregierung, son
dern werden bei den erkennenden 



Mtiitärgerlchten verwahrt. Für diese 
Straftaten ist eine Einsicht in der 
Regel ausgeschlossen. In EinzeUällen 
konnte durch Vergleich des Akten
inhalts mit den Angaben des Gesuch
steUers festgestellt werden, daß 
dieser irreführende oder falsche An
gaben gemacht hat. So gab in einem 
Falle der Gesuchsteller zwar den 
Besitz einer Waffe zu, verschwieg 
aber, daß er diese bei einem Ein
bruchsdiebstahl gebraucht und den 
Bestohlenen damit verletzt hatte. 
In solcben Fällen wird das Gesuch 
schon wegen der falschen Angaben 
abgelehnt. Bei der Anhörung wird 
der Gesuchsteller stets zur Angabe 
der Wahrheit ermahnt und es ist 
hierbei mehrfach gelungen, den Ge
suchsteller zu einer Berichtigung 
seiner Angaben zu veranlassen. Auch 
für die Beurteilung des Gefangenen 
in der Strafanstalt ist die zuverlässige 
Kenntnis seiner Tat von Wichtigkeit. 
Es Ist daher die öbermittlung eines, 
wenn auch nur kurzen Aktenauszuges 
an die Strafanstalten oder den Parole
ausschuß durch die Militärgerichte 
anzusb·eben. 

Besondere Schwierigkeiten bereitet 
ferner die Bearbeitung der Entlas
sungsgesuche der Aus I ä n der. 
Diese liegen zunächst darin, daß für 
mese zuverlässige Unterlagen über 
erlittene Vorstrafen nicht zu beschaf
fen sind. In nur wenigen Fällen gibt 
der Gesuchsteller Vorstrafen zu, 
obwohl vielfach die näheren Umstän
de der Tat schon die Annahme nahe
legen, daß es sich um krimineUe 
Naturen handelt. Ferner ist es den 
Gesuchstellern, die keine Bekannten 
oder Verwandte in Deutschland ha
ben, in der Regel nicht möglich. eine 
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ArbeitssteUe oder etnen ltelstand 
nachzuweisen. Die Zusammenarbeit 
mit der IRG in Frankfurt hat bisher 
nur in Fällen, in denen die Unter
bringung von tuberkulosekranken 
Entlassenen in einem Ausländel'spital 
erreicht wurde, zu praktischen Er
gebnissen geführt. In (len meisten 
Fällen mußten die GesuchstelJer auf 
die Weiterbearbeitung der Gesuche 
verzichten, weil sie keinen brauch
baren Paroleplan aufstellen konnten. 
Auch auf diesem Gebiete wäre eine 
grundsätzliChe Änderung des Ver
fahrens erwünscht. 

Die Entscheidung des amerikani
schen Paroleausschusses geht zu
nächst dem deutschen Ausschuß zu, 
der sie an die Strafanstalt zur Be
kanntgabe an den Gesuchsteller und, 
falls Entlassung gewährt wird, auch 
an den Pfleger und Beistand weiter
gibt. 

Mit der Entlassung beginnt fur den 
deutschen Paroleausschuß die Uber
wachung und Betreuung des Ent
lassenen bis zum Ablauf der Strafzeit. 
Als HiUsorgane des Ausschusses bei 
Durchführung dieser Aufgabe sind 
der Beistand (sponsor) und der POeger 
(supervisor) vorgesehen. Der Bei
s t a n d wird vom Gesucbsteller selbst 
bei Aufstellung des Paroleplans nam
haft gemacht. Seine Aufgabe ist, der 
Entlassenen zu beraten und ibm 
bei eintretenden Schwierigkeiten, 
besonders bei Verlust der Arbeits
stätte oder im Verkehr mit Behörden 
zu beraten und zu unterstützen. Er 
soll, falls nötig, durch Einwirkung 
auf den Entlassenen mesen von Ver
letzungen der Parolebedingungen, 
insbesondere vorneuer StraHälligkeit 
abhalten. Gegebenenfalls ist er aber 



auch verprlichtet, Verstöße dem Pfle
ger anzuZf igen. Aus diesem Grunde 
komme·n als Beistände nicht nahe 
Verwandte der Entlassenen in Frage, 
um diesen den Gewissenskonflikt zu 
ersparen, unter Umständen gegen 
den Verwandten einschreiten 'zu 
müssen, wenn sich dieser gegen die 
Parolebedingungen vergeht. Aus den
selben EI'wägungen soLI auch nach 
Möglichkeit nicht der Arbeitgeber 
zum Beistand bestellt werden. 

lm Gegensatz zum Beistand, den 
der Entlassene selbst wähJt, wird 
der Pflege.r durch den Paroleaus
sc h iJ ß bestellt. Er ist die Aufslebts
person, die dem Paroleausscbuß die 
ihm aus eigenel' Kenntnis oder durcb 
den Beistand bekannt gewordenen 
Verstöße des Entlassenen mitzuteilen 
hat. Der Pfleger wird aber nicht aus 
den Kreisen der staatlichen Sicher
heitsorgane, besonders der Polizei 
entnommen, um nicht das Gefühl der 
Unterstellung unter Polizeiaufsiebt 
bei dem Entlassenen aufkommen zu 
lassen, der in eigener Verantwortung 
in der Freiheit sich bewähren soll 
Daher werden die Pfleger von den 
Organen der freien Wohlfahrtspflege 
(Innere Mission, Caritas-Verband, Ar
beitel'Wohliabrt, Rotes Kreuz, jüdi
sche Wohlfahrtspflege, paritätischer 
.vohlfahrtsverband) gestellt, wo
durch der fürsorgerische Charakter 
der Paroleaufsicht betont wil'd. Pfle
ger und Beistand stehen zu einander 
nicht in einem Verhältnis der Unter
ordnung des letzte ren. Vielmehr 
sollen beide in enger Zusammenarbeit 
darum bemüht sein, durch Beratung 
und Einwirkung auf den Entlassenen 
den Zweck des Vel'fahrens, zu ver
wirklichen. Die Auswahl der PIleger 
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aus den Organisationen der freien 
Wohlfahrtspflege hat sich in diesem 
Sinne zweifellos bewährt. Die Orga.
nisationen vermgen über gut aus
gebildete FÜl'sorgekräfte, die sich 
mit Interesse illrer Schutzbefohlenen 
annehmen und denen es durch ihre 
Fühlung mit Behörden und verschie
denen Bevölkerungskrt'isen bäufig 
gelingt, die Entlassenen in Schwierig
keiten zu unterstützen, ihnen beson
ders bei Verlust der Al'beitsstelJe 
über die arbeitslose Zeit hinwegzu
hellen und ihnen neue Beschäftigung 
nacbzuweisen.1n einzelnen Fällen bat 
gerade das Zusammenwirken von 
Beistand und Pfleger schöne Erfolge 
gezeitigt und es hat sich ein gewisses 
Vertrauensverbältnis zwiscben den 
Aufsichtspersonen und dem Entlas
senen gebildet. Im allgemeinen hat 
sich dieses Aufsichtssystem bishel' 
gut bewährt. Für einen späteren 
Ausbau des Parolesystems wäre die 
Einstellung eines hauptamtlieil täti
gen AuIsichtsbeamten zu erwägen, 
dessen Aufgabe aber nicht in der 
unmittelbaren Aufsichtsführung, son~ 
dern in der Beratung der Pfleger in 
schwierigen Fällen zu erblickenwäre. 

Im allgemeinen muß festgestellt 
werden, daß sich das Paroleverfahren 
bewährt hat und, soweit die bisher ab
geschlossenen Fälle eine Beurteilung 
gestatten, das Ziel der Wiederein
gliederung der Entlassenen in die 
Gesellschaft erreicht wurde. Hierbei 
darf nicht übersehen werden, daß 
es sicb in der Mehrzahl der Fälle 
nicht um echte Kriminelle handelte, 
sondern in großer Zabl um Jugend
liche, die durch die Kriegszeit und 
die Verhältnisse nach Kriegsschluß 
der Verwahrlosung anheimgefallen 



und darum für die Versuchung der 
Nachkriegszeit mit ihrer allgemeinen 
Ernährungsnot besonders anfällig 
waren. Diese konnten vielfach in 
ihre alten Lehr- oder Arbeitsstellen 
untergebracht und so den Gefahren 
eines beschäftigungs- und ziellosen 
Lebens entzogen werden. Es steht 
außer Zweifel, daß das eingeführte 
Aufsichts-und Betreuungssystem den 
BesserungswiUen der Entlassenen 
gestützt und gefördert hat. 

Zahlen mäßIg hatte die Arbeit des 
Paroleausschusses folgende Ergeb
nisse: 

Es gingen bis Ende 1949 insgesamt 
483 Gesuche ein. Von diesen sind 
nach erfolgter Entlassung und nach 
Beendigung der Parolezelt 53 abge
schlossen. Entlassen und zur Zeit 
unter Paroleüberwachung stehen 178 
Gesuchsteller. Die Paroleentlassung 
ist in 16 weiteren Fällen zu einem 
späteren Termin genehmigt. Die Ent
lassung wurde in 228 Fällen abgelehnt. 
In 5 Fällen war Entlassung gewährt, 
doch kamen die Gesuchsteller schon 
vor dem Entl8ssungstermin durch 
Amnestie oder Begnadigung ZUl' 

Entlassung. In 1 Fall verzichtete der 
Gesuchsteller auf Entlassung. Die 
Entlassung wurde in einem Falle vor 
dem EnUassungsdatum widerrufen 
und in einem anderen FaHe mußte 
der Entlassene wegen erneuter Straf
fälligkeit wieder in Hart genommen 
werden. In 2 Fällen, in denen die 
Entlassenen ihre Arbeitsstellen mit 
unbekanntem Aufenthalt verlassen 
haben, schweben noch Ermittlungen 
wegen Widerrufs der Entlassung. 

Die bisher ausgesprochenen Ent
lassungen bedeuten eine nicht außer 
acht zu lassende Entlastung der dem 
Staat durch den Strafvollzug entste
henden Kosten. Legt man ffu' den 
Gefangenen pro Tag den vom Justiz
ministerium ermittelten Kostensatz 
von 3,15 DM zugrunde, so wurden bis 
zum 31. 12. 1949 95145,75 DM erspart. 
Dur'cil die jetzt bereits ausgespro
chenen Entlassungen werden insge
samt 306602,10 DM erspart werden. 
Diese etatmäßige Auswirkung des 
Verfahrens kann natürlich eine ent
scheidende oder maßgebende Rolle 
bel der Parolearbeit nicht einnehmen. 
Wesentlich richtunggebend bleibt 
vielmehr das Ziel, möglichst viele 
Härtlinge wieder einem · geordneten 
Familien- und Wirtschaftsleben zuzu
führen und ihre Verhältnisse so zu ge
stalten, daß sie in Zukunft, auch nach 
Beendigung der Parolezeit, vor er
neutem Abgleiten bewahrt werden. 
Hierin liegt auch ein Fingerzeig für 
einen weiteren Ausbau des Parole
systems, bei dem auch die schon jetzt 
auf dem Gebiete der Entlassenenfür
sorge tätigen Organisationen einzu
gliedern wären. Einen wesentlichen 
Schritt auf diesem Wege wÜt'de die 
Ausdehnung des Paroleverlahrens 
auf die von deutschen Gerichten 
Verurteilten bedeuten, die durch eint 
entsprecbendeEl'weiterungdel' schon 
in der Guadenordnung vorgesehenen 
bedi.ngten Strafaussetzung erreich
bar wäre und zu deren Verwirk
lichung bereits Vorarbeiten im Gange 
sind. 

Wer mit dem ube/l spielt, kommt /lie z/lud1t, 
Wer sid1 /licht selbst befiehit, bleibt imme,. Klled1t, GOfthe 
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Es islni. au spll - zur Umkehr· 
Das 28jährige Fräulein G. hatte 

doppeltes Pech: nach der Entlassung 
aus dem Gefängnis wurde sie des 
Verstoßes gegen die Bestimmungen 
ihrer Probation - beschuldigt. 

Im allgemeinen hielt man sie fUr 
gefühllos, haßerfüllt; zu niemandem 
schien sie Vertrauen zu haben. 
Doch - wenn sie nicht unter Beob
achtung stand, schien sie reIzend 
und nett zu sein und machte einen 
giinstlgen Eindruck. 

Bevor sie nun vor Gericht zu er
scheinen hatte, wurde sie durch ihren 
Probation - Beamten im Untersu
chungsgefängnis aufgesucht Sie 
reagierte darauf mit völliger Gleich
gültigkeit und gab sich absolut un
interessiert. (FrOher schon hatte sie 
mit mindestens vier solcher Beamten 
zu tun gehabt.) 

Der Beamte sagte: "Reden wir 
einmal ganz offen miteinander. Ich 
weiß, worum es sich bei Ihnen in 
der Vergangenheit gehandelt hat; 
doch das ist nun vorbei und vergessen. 
Legen wir also die Karten auf den 
Tiscb. - Was halten Sie davon, 
wenn wir es ganz anders machen? 
Reden wir von Mensch zu Mensch". 

Ofrensichtlich war sie durch dieses 
unerwartet bewiesene Interesse an 
ihrem menschlichen Wohlergehen 
und dem ehrlichen Mitgefühl so 
überwältigt, daß sie einfach zu
sammenbrach und aufrichtig er
schüttert weinen mußte. Nachher 
erklärte sie, daß dies das erste Mal 
gewesen sei, daß ein Beamter sie 
hätte weinen sehen . 

Fräulein G. reichte ein Gnaden
gesuch ein und wurde daraufhin in 
der Bewährung belassen. Bei einem 
netten und verständnisvollen Brot
geber bekam sie Arbeit; dieser ver
sichel'te ihr, daß sie eine bessere 
Einstufung bekommen könnte, wenn 
sie bessere Arbeit leisten würde. 
So arbeitete sie nun fleißig und ihre 
Tüchtigkeit wurde vom Chef aner
kannt. Doch als es soweit war, daß 
sie hätte befördert werden können, 
wurde sie abgewiesen, weil auf ihrem 
Unterarm eine Tätowierung zu sehen 
war. Darüber war sie sehr entmutigt 
und fast verzweIfelt. 

Der Probatio.o-Beamte suchte einen 
bekannten Psychiater auf, um fest
zustellen, ob dem Mädchen so ge
holfen werden könne, daß es ihre 
Haltung und seelische Lage, ihre 
Hoffnungsaussichten, maßgeblich po
sitiv beeinflussen könnte, indem man 
nämlich die Tätowierung entfernen 
lassen könnte. Aufgrund aU dieser 
Erwägungen empfahl der Psychiater 
die Entfernung jenes anstößigen 
Mals. Durch Vermittlung eines Haut
arztes am Ort wurde ein Chirurg, 
ein bekannter Spezialist für Plastiken, 
gefunden. Fräulein G. war glücklich, 
daß es mit der Operation nun in 
Ordnung gehen sollte. Letztere ver
lief nicht nurzufriedenstellend, son
dern wurde auch noch kostenlos 
vorgenommen. 

Bevor der Arm völlig geheilt war 
und sie ihre Arbeit wieder auf" 
nehmen konnte, lernte sie einen 
jungen Soldaten aus guter Familie 

• AUI "Federal ProblItIon", Jllhrg. Xl. Heft Nr. 2 
•• vgl. Hell Nr. 2, S. 48, fuJlnote 



kennen, der in der Nähe ihrer Woh
nung stationiert war. 

Einige Monate später ging bei dem 
Probation-Beamten das Telefon und 
eine Stimme sagte zu ihm: "llier 
ist Fräulein G. Ww'den Sie etwas 
dagegen baben, daß ich den mh' 
befreundeten Soldaten heirate? Wir 
lieben uns, aber icb kann nun nicbt 
mehr länger eine Erklärung hinaus
schieben, weil ich bis jetzt noch 
nicht den Mut aurgebracht babe, 
ihm von meiner Vergangenbeit zu 
erzählen. Ich habe mich nun ent
schlossen, ganz offen zu reden und 
dabei festzustellen, ob seine Liebe 

Monroe, La. (USA) 

zu mir groß genug ist, mich zu 
heiraten." 

Der Probation - Beamte gab seine 
Einwilligung und wünschte ihr alles 
Gute. 

Termingemäß war die Probation 
von Frau B. (dies Will' nun ihr neuer 
Name) zu Ende. Der Probation
Beamte aber bekommt zu jedem 
Weihnachtsfest eine Glückwunsch
karte mit der tlberschrirt: "Meinem 
besten Freund" und der Unterschrift : 
"Frau B.u 

Wobei jedesmal die Erinnerung 
daran wachgerufen wird, daß es nie 
im Leben zu spät ist . . .. 

Martin Drexel 

Hilfe für minderjährige Verbrecher In USA 
durch Planung von AuJnahmeanstalten zur KlasslUzlerung * 

Im Kongreß wird in diesem Jahr 
eine Anfrage eingebracht werden, 
weitreichende Strafvollzugsreformen 
für minderjährige Verbrecher über 
18 Jahre vorzunehmen. Die Vor
schläge werden \Tom Rechtsausscbuß 
des Senats gemacht, der sich im 
vergangenen Jahr an alle Bundes
richter wandte, um ihre Stellung
nahme zum Problem des Anschwel
lens der Nachkriegsverbrechen be
kanntzugeben. Schätzungen ergaben, 
daß im Jahre 1949 in den Bundes
gefängnissen 31 % der NeueinIlefe
rungen und 70!Jfo aller Erst - 8traf
fälligen im Alter von 18 - 24 Jahren 
waren. Viele Richter sind der Mei
nung, daß minderjährige Straffällige 

• Aus. Newsweek·, 30. Januar 1950 
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durch das Zusammensein mit alten 
Insassen leicht zu Gewohnheitsver
brechern werden können. Aurgrund 
des geplanten Vorschlages könnten 
Bundesrichter, die im allgemeinen 
zu beschäftigt sind, um persönlich 
eingehende Nachlorschung~n über 
das Vorleben ihrer Angeklagten an
stellen zu können, diese Fälle den 
Aumahmeanstalten zur Klassifizie
rung in der neugegründeten Jugend
strafabteilung des JustizmInisteri
ums zuweisen. Diese Einrichtung 
wiI'd für wissenschartliche, geistige 
und körperliche Untersuchungen 
Sorge tragen und Maßnahmen zur 
beruflichen, sowie sozialen Reba
bilitierung vorschlagen. 



Der dritte internaSionale SlrafanslaUskongreß· 
14. - 18. September 1857, in Frankfurt am Main 

Dl". Negley lt. Teele" 
ProftlSSor der Kriminologie. Temple Univendtlit 

Als der zweite Kongreß in Brüssel 
seinem Ende zuging, wurde besclllos
sen, die im Vorjahre in Frankfurt so 
günstig begonnene Arbeit fortzuset
zen. Die Delegierten hofrten im Jahre 
1848 entweder in der Schweiz oder 
in Holland einen weiteren Kongreß 
abzuhalten. Dr. Enoch Wines schl'ieb 
1880, es sei in Aussicht genommen, 
auf dem nächsten Kongreß auch die 
Lage der AI'beiterklasse und der Ar
men zu behandeln. 

Jedoch die politischen Umwälzun
gen. die im Jahre 1848 in ganz Eu
ropa vor sich gingen, machten Kon
ferenzen auf internationaler Basis 
\mmöglich. Aberselbst in diesem JaJll' 
der Umwälzungen fand in Bl'üssel 
eine Konferenz, die sich mit land
,\;rtschafUichen Fragen befaßte, statt. 
Langsam begannen die Menschen, 
die guten Willens waren, die unter
brochene Arbeit der Philanthropie 
wiedel'aufzunehmen, So fand 1851 in 
Brüssel eine Konferenz über Hygiene 
statt, 1852 und 1853 zwei über Sta
tistiken und lR55 eine Tagung für 
Wirtschaft und Wohltätigkeit in Paris 
unter dem Vorsitz von Viscount de 
Melun, Gemäß den Aufzeichnungen 
von Dr. Wines wurde 1856 eine Ta
gung über Philanthropie und Ver
brechen einberufen, aber nach seinen 
Angaben ist nichts erzielt worden. 

Der sogenannte dritte internatio
nale Kongreß ist offizieU als ein Kon-

greB der W obltätigkelt, Besserung 
und Philanthropie bekannt. Er be
handelte drei Gebiete: 1. Wohltätig
keit, 2. Erziehung und Belehrung und 
3. Strafvollzugsl'eform. Er wurde am 
14. September 1857 im Kaisersaal 
des "Römers" in Frankfurt/Main er
öffnet. 

Teilnehmer waren: Präsident des 
Kongresses im umfassenderen Sinne 
Moritz August von Bethmann-HoU
weg, (1795 - 1877); oberster Rechts
bel'ater, Mitglied des preußischen 
Abgeordnetenhauses; der Präsident 
für die Behandlung der StraIvollzugs
reform war Dr. Karl Joseph Mitter
maler. Professor des Rechts an der 
Universität Heidelberg; Sekretä.re 
waren Dl'. Georg Varrentrap, Arzt 
des "Saint Esprit" (Heiligen Geist) 
Krankenhauses, Frankfurt(Main, und 
der Rechtsanwalt Schlemmer aus der
selben Stadt. 

170 Delegierte nahmen an der Ta
gung teil, 68 entschuldigten ihr Nicht
erscheinen. Die größte Anzahl dieser 
Delegierten kam aus den deutschen 
Staaten - 107 insgesamt; England 
und Frankreich hatten je 9 Delegierte; 
Belgien 14; Holland 12; Portugal, 
Brasilien und die Türkei waren neue 
Teilnehmel'staaten. Der · einzige De
legierte der Vereinigten Staaten war 
George Sumner aus Boston, der der 
vorangegangenen Tagung in Brüssel 
1847 beigewohnt hatte. Soweit den 

• Aus der im Jul! 1!J4fi erschienenen Ausgabe ~ Tim Prlson .Iournal" (Zeitschrift Tür Strafvollzug) der 
GelüngnJsgosellschlllt VOll Pennsylvaolell. 
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Protokollen entnommen werden kann, 
hat er sich jedocb nicbt zu den be
sprochenen Problemen geäußeI1. 

Obgleich eine Ubersetzung deI' Ent
scltließungen nachstehend aufgeführt 
ist, sollte eine kurze Zusammenfas
sung mit den Worten von Dr. Wines 
hinzugefügt werden. EI' sagte, daß 
die Pr'otokolle "durch ihI'en geschick
ten Stil, ihre Ausführlichkeit, ihr gei
stiges Niveau und ihren praktischen 
sowie philanthropischen Chal'akter 
zahlreiche Vorschläge von großem 
Interesse und Wert enthalten." Ei
nige diesel' Vorschläge lauten wie 
folgt: "Anwendung der ständigen 
Trennung, selbst bei Gefangenen mit 
langen Sb'alen; Verminderung deI' 
Strafe um ein Drittel bei Strafver
büßung in Einzelhaft; Anwendung 
der Einzelhaft auch auf jugendliche 
Gefangene, aber nm', um sie auf die 
übliche Hausordnung in den Bes
serungsanstalten vorzubereiten; die 
Gründung von landwirtschaftlichen 
Gütern für alte und körperlich be
hinderte Sträflinge undffir jene, deren 
Unterbringung in Einzelhaft Schwie
Iigkeiten bereiten würde; Abschaf
fung körperlicher Züchtigungen und 
der Zwangsarbeit; Abänderung des 
Uberwachungsgesetzes, um die Ar
beit der Patronatsgesellschaften nicht 
zu erschweren: die spezielle Bildung 
und Schulung der Gefängnisbeamten ; 
die Errichtung von Zwischenanstal
ten, um füI' GewohnheitsverbrecheI' 
und für jene, die nach der Entlassung 
keine Arbeit und demzufolge keine 
Mittel haben, ehrlich leben zu kön
nen, eine tiberbrückungzwischen der 
stl'ib.-1en Inhaftierung und der völligen 
Freiheit zu schaUen; die Veröffent
lichung von Gefängnisbericbten auf 
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genereller Basis zwischen bestimm
ten Zeitabschnitten, damit ein ver
ständlicher und zuverlässigel' Ver
gleich zwischen der geleisteten Ar
beit und den in den verschiedenen 
Ländern erzielten Ergebnissen ge
macht werden kann." 

Nach den Ausführungen von Wines 
sagte Dr. Mittel'maier, Prällident 
des Kongresses und vielleicht der 
einflußreichste Gelehrte seiner Zeit 
auf diesem Kongl'eli im Jahre 1857. 
"obgleich er gern ein universelles 
Verständnis in Fragen des Strafvoll
zugs sehen würde, er wenig Hoff
nung bätte, daß dies bei den großen 
Unterschieden dervorgebl'achten und 
langgehegten Ansichten für eine län
gere Zeit erreicht werden könnte." 
Diese pessimistische Bemerkung von 
einem der hervorragendsten euro
päischen Gelehrten des Strafvollzugs 
WIll' wahrscheinlich die Ursache, daß 
keine weiteren Kongresse in den 
nächsten fünfzehn Jahren angestrebt 
wurden. Im Jahre 1872 machte DI'. 
Wlnes den Vorschlag, ein intel'nati
onales Forum mit der offiziellen 
Untel'stützung der Regierungen der 
ganzen WeU zu bilden. 

Aus dem in diesem Artikel ver
wandtem Matel'ial ist zu ersehen, daß 
die meisten Betrachtungen der da
maligen drei Kongresse sieb um den 
Gedanken der Ei nze I inhalti eru ng 
der Gefangenen drehte. Es isUnst 
ersclu'eckend. wenn wir heute daran 
denken, doch dül'fen wir nicht ver
gessen, daß diese Auffassung der 
Gefangenendisziplin gerade hier in 
Philadelphia von den ersten Mitglie
dern der Gesellschaft bis zu einel' fast 
unslnnigen~ Langwierigkeit erarbeitet 
und entwickelt wurde. Diese Gesell-



schaft rief auch im Jahre lR45 das 
"Prison J ourDal" (Zeitschrift für Straf-

vollzug) ins Leben, in der dieses 
Material veröffentlicht ist. 

Entschließungen, die auf dem Frankfurter Kongre8 1857 
angenommen wurden 

1. Einzelhaft; Bedingungen und Beschränkungen 
bei ihr'er Anwendung 

Alle Expe1'imente, die mit Sorgfalt zurichten, daß alle notwendigen Vor
in den verschiedenen Ländern, wo aussetzungen für die absolute Tren
die Einzelhaft angewandt wird, ge- nung gegeben sind: FreizeIt, Gottes
macht wurden, haben durch Erfah- dienst, Schulung, Arbeit, Gesund
rung bewiesen, daß keine der Ge- heltspflege (Lüftung, Wasserversor
fahren oder Nachteile, die der Ein- gtmg, usw.). 
zeUtaft durch ihre Gegner zugeschrie
ben werden, zutreUen; daß sie im 
Gegenteil in jeder Hinsicht zufrieden
steIlend ist und nicht nur den recllt
Hchen AnfOl'derungen, sonder'n allen 
notwendigen Erfordernissen betrel'l's 
des körperlichen, geistigen und sitt
lichen Wohlbefindens der Gefange
nen genügt. 

Als allgemeiner Grundsatz sollte vor
ausgesetzt werden, daß kein Gefan
gener' irgendwelChe widerwärtigen 
oder besonderen Bestrafungen er
leiden sollte, die nicllt dem Zweck 
dienen, ihn zu bessern; es sollten 
fernerhin Maßnahmen ergriffen wer
den, diese Strafen abzuschaffen. 
Gleichlalls sollte dem Gefangenen 
eingeprägt werden, daß die Anstalt 
oder' der Strafvollzug sowie die Be
mühungen der Beamten wichtig sind, 
um seine schlechten Absichten gänz
lich zu beseitigen und um ihm zu 
helfen. 

Zur ErreicllUng des Ziels, nämlich 
der Einführung des Systems der Ein
zelhaft, müssen die folgenden Be
erfüUt sein: 

Die GtHiingnisse sind derart ein-
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Eine Anzahl Beamter sollte aus
gesucht werden, die tüchtig, gerecbt 
und gütig sind und die sieb der ihnen 
anvertrauten Arbeit mit Eiferwidmen. 
Von den Gefiingnisärzten wird er
wartet, daß sie theoretisch und prak
tisch mit der Psychiatrie vertraut sind. 

Zweckdienliche Anordnungen hin
sichtlich der folgenden Punkte soll
ten vorgesehen sein: Verwaltung und 
t1berwachung; Ernährung, Schlaf
stätten und Bekleidung; Gesund- und 
Kl'ankheitspHege; Erholung und iri
sche Luft; ein Arbeitsprogl'amm, das 
den körperlichen und geistigen Fähig
keiten der Gefangenen entspricht; 
geistige, sittliche, religiöse und be
rufliche Erziehung; Gottesdienste un
ter Ausschluß von Fremden und, wenn 
möglich, bei 'I'rennung nach Ge
schlechtern; tägliche oder wenigstens 
periodische Besuche von Gefängnis
angestellten, Mitgliedern der Auf
sichtskommissionen sowie MitgUe
dern der Gefängnisgesellschaften un
ter angemessener öberwachung; häu
figeBesuchevonVerwandtenoderan
deren Personen außerhalb des Ge
fängnisses; das Recbt der Gefangenen, 



sich bei den Behörden zu beschwe
ren; Strafen und Ermunterungen; 
statistiscbe Prüfungen und EITecb
nungen, 

In diesen Hausordnungen sollten 
genau die besonderen Erfordernisse 
fUr die verschiedenen Klassen der 
Gefangenen aufgezeichnet sein. 

Aufgrund dieser Bedingungen und 
Sicherheiten kann die Einzelhaft auf 
weibliche sowie mlinnliche Gefan
gene Anwendung finden, auf Unter
suchungs- sowie Strafgefangene und 
sogAr auf jene, die zu langen Strafen 
verurteilt wurden, vorausgesetzt, daß 
diese langen Strafen zeitweilig un
terbrochen werden können; und zwar 
solange wie eine Krankheit oder even
tuelle auftretende seelische Störun
gen dies erfordern. 

Die Länge der Strafe sollte bei 
Verbüßung in Einzelhaft wegen der 
gröBeren Wirksamkeit nach folgen
den Grundsätzen abgekiirzt werden: 

Bei kurzen Strafen ist der Straf
minderung eine bestimmte Grenze 
zu setzen, so daß die Wirksamkeit 
der Strafe· nicht herabgesetzt oder 
sogar zunichte gemacht wird. 

Bei langen Strafen ist diese Herab
setzung der Strafe nacbgewissen 
Zeitabschnitten und in zunehmendem 
Maße vorzunehmen; ein Jahr Ein
zelhaft entspricht ungefähr 18 Mona
ten oder 2 Jahren Gemeinschaftshaft. 

Was die Gefangenen, die sich im 
Gewahrsam oder Untersuchungshaft 
befinden, anbetrifft, so gestattet die 
Einzelhaft alle Erwägungen und Ver
besserungen, die mit der Ol'dnung 
und Sicherheit des Gefängnisses ei
nerseits und dem Zweck des Rechts
verfahrens andererseits verbunden 
werden sollten. Diesen Kategorien 
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von Gefangenen ist es gestattet. so 
viel Beschä.ftlgung wie erwünscht 
zu haben. 

Bei verurteilten Militärgefangenen, 
die nach Beendigtmg ihrer Strafe 
wieder in die Armee eintreten, wäre 
es ratsam, eine Strafvollzugsverfü
gung berauszugehen, die inbezug auf 
Disziplin und Festhalten an militä
rischer Zucht für jene angebracht 
ist und durch die die Dienstmoral 
erhalten und gestärkt wird. 

Die Einzelhattsollte nur gelegentlich 
und in Ausnahmefällen auf jugend
liche Kriminelle und in diesem Falte 
als Vorbereitung auf Gemeinschafts· 
inhaftierung in Besserungsanstalten 
Anwendung finden. Solche Ausnah
men sind nur vorgesehen, um Aus
schreitungen zu verhüten und die el
terliche Erziehung zu sichern. 

Bei politischen Ge1angenen und 
solchen, die aus GrUnden, die keine 
großen moralischen Entartungen dar
stellen, verul'teilt wurden, ist es not
wendig. diese Behandlung je nach 
der Besonderheit der St,'aftaten zu 
ändern; unter gewissen Umständen 
kann bei politischen Gilfangenen von 
der Isolierung abgesehen werden. 

Schließlich erscheint es ratsam, 
Sonderanstalten in der Art landwil't
schaftlicher Arbeitsbetriebe zu schaf
fen, wo Strafgefangene, die sieb für 
die Gruppenunterbringung eignen, 
aufgenommen werden können, zum 
Beispiel: 

1. Gefangene, die zur Zeit ihrer 
Verurteilung 60 .Jahre oder älter sind 
oder die während ihrer Inhaftierung 
das 65. Lebensjahr vollendet haben; 
ebenfalls jene, die zu langen oder 
lebenslänglichen Strafen verurteilt 
wurden und zwölf Jahre in Einzel-



haft verbrachten; vorausgesetzt, daß 
sie selbst nicbt die Fortsetzung der 
Einzelinluiliiel'ung erbitten. 

2. Schwache und kranke Strafge
fangene, besonders Geistesgestörte 
oder all jene bei denen die Einzel
haft, durch ihre geistige oder kÖI'per
liehe Verfassung bedingt, eine Be
drohung ihrer geistigen oder kÖI'per
lichen Gesundheit bedeuten würde. 

Eine allgemeine Hausordnung wird 
die Handhabung der Sonderabteilung 
für Strafgefangene sowie die Art 
ihrer Unterbringung regeln und an
geben, wie diese in Sondel'anstalten 
'lutzunehmen sind und wie sie wie
der in Einzelbaft unterzubringen sind, 
wenn dies für nötig erachtet wird, 

Sobald die Gemeinschaftshaft durch 
die Einzelhaft ersetzt wird - wodurch 
eine entschiedene Förderung hin
sichtlich Verbesserungen gewährlei
stet ist, abgeseben von dem Prinzip 
der Furcht - sind die folgenden 
Änderungen in Erwägung zu ziehen 
(a) die Strafgesetze sind derart zu 
ändern, daß Vbel'einstimmung zwi
schen deI' Art deI' Strafe und ihrer 
Anwendung geschaHen und beibe
halten wird, und (b) gewisse Hilfs
maßnahmen el'griffen wel'dell, dm'eb 
die die Wirksamkeit des neuen Sy
stems erhöht wird, um sich in aHe 
Richtungen zu veI'breiten und gün
stige Ergebnisse zu fördern. 

Unter anderem müssen wir hier 
folgende Faktoren erwähnen: 
A. 1. Daß generell alle körperlichen 
und schändlichen Strafen abgeschafft 
werden und auch jene, die unter 
dieser Kategorie in den Strafvollzugs
gesetzen verzeichnet sind. 

2. Daß die außergewöhnlichen 
und zusätzlichen Strafen abgeschafft 

45 

oder wenigstens in eine bloße Ver
längerung der Strafe umgewandelt 
werden. 

3. Daß die Einsetzung der Ge
fangenen zu öffentlichen Arbeiten ab
geschafft wird, da sie nicht mehl' mit 
dem Grundsatz deI' Trennung ver
einbar ist. 

4. Daß die Gesetzgebung, die sich 
mit der Polizei-Aufsicht befaßt, so 
abgeändert wiI'd, daß sie der Tätig
keit der Patronatsorganisationen, de
ren Aufgabe die tJberwachung der 
entlassenen Gefangenen ist, nicht als 
Hindernis im Wege steht. 
B. 1. Daß das System der Einzel
haft endlich auf alle Gefängnisse aus
gedehnt wiI'd; angefangen mit jenen, 
die Untersuchungs- und Sh'afgefan
gene beherbergen, welche zu kü ..... 
zeren oder Längeren Strafen verur
teilt wurden und die durch ihr Alter, 
ihre frü here Lebensweise oder die Art 
ihrer' Straftaten die besten Aussich
ten für eine Besserung bieten. 

2 Daß vor Einführung der Ein
zelhaft in den neu errichteten Ge
fängnissen eine sorgfältig-e Auswahl 
der Gefangenen getroffen wird, die 
aus den Gefängnissen für Gemein
schaItshal't in die Einzelhaft überführt 
werden. 

a.DaßdieZentralverwaltungalier 
Gefängnisse - mit eventueller Aus
nahme der Militärgefängnisse - sol
chen Pel'sonen zugewiesen wird, die 
alle demselben Ministerium vel'ant
wortUch sind, sodaß Ubereinstim
mung auf allen Gebieten gewahrt 
und der Erfolg des neu einzufüh
I'enden Systems gesichert ist. 

4. Daß die Gefängnisse eiMl' stil.n
digen lind wirksamen tJbel'wachung 
und Aufsicht unterstehen. 



5, Daß eine Schule mjt einel' Pro
bezeit für die praktische Ausbildung 
der Beamten, insbesondere für jene, 
denen die Verwaltung abgelegener 
Gefängnisse obliegt, eingerichtet 
wird, 

6, Daß ein Patronat für- die aus 
dem Gefängnis entlassenen männ
lichen und weiblichen Gefangenen, 
und besonders für jene, die den Be
weis der Besserung während ihrer 
Inhaftierung erbracht haben, erd ch
tet wird; daß dieses Patronat unter 
privatel' Leitung, aber unter Mitwir
kung und t'Jbel'wachung der Regie
rung ausgeübt wird, Für entlassene 
Frauen sind hauptsäcblich }<""l'auen 
zur öberwachung heranzuziehen, 

7, Daß Anstalten, die eine Zwi
schenstüfe zwischen Gefängnis und 

völliger Freiheit darstellen. gegrün
det wel'den, um Rückfällige und Ge
fangene, die nicht gebessert werden 
können,aufzunehmell,sowie ebenfalls 
Anstalten fül' entlassene Gefangene, 
die nach einer kürzeren oder län
get'en lnhartiel'ungszeit ohne Heim 
sind odel' Hit' jene, die keine Arbeit 
finden oder sich nicht selbst el'hal
ten können und deshalb der Gefahr 
t1el' RückräUigkeit ausgesetzt sind, 

8, Daß periodische Berichte ver
öffentlicht werden, die ein Bild übel' 
die Zustände und der in den Straf
anstalten, besonders in den Sondel'
gefängni::;sen, erzielten El'gebnisse 
ergeben; diese Berichte sind n./lch 
gewissen festliegenden Gesichts
punkten auszuarbeiten, damit sie mit
einander verglichen werden können, 

TI, Vorläufige oder bed ingte En tIassung; 
Verlängerung deI' Inhaftierung 

Der Kongl'eß ist der Ansicht, daß 
das System der vorliiufigen oder be
dingten Entlassung weitere EI'wägung 
verdient. Seine Anwendungs!ll't mag 
nach den vet'schiedenen Rechts
systemen, Ländern oder Situationen 
verschieden sein, Die Aufmerksam
keit wird hauptsächlich auf die fol
genden Anweisungen und Bedingun
gen gelenkt: 

Wenn der Verurteilte wenigstens 
die Hälfte seiner Strafe verbüßt, ei
nen Beweis für echte Reue und die 
Garantie einer guten Führung gege
ben hat. kann er vorläufig unter 
solchen Bedingungen entlassen wer
den, die nicht nur im Interesse des 
Verurteilten, sondern nach Ansicht 
der Regierung auch im Interesse 
der öffentlichen ü,'dnung und Sichel'
heit liegen, 
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Für dieses Vorrecht der bedingten 
Entlassung kommen nicht in }"l'age: 
Gefangene, die zu Strafen untel' zwei 
.Jahl'en verUl'teilt wei'den, Rückfällige 
im allgemeinen. und im besonderen 
rückfällige Diebe, falls keine auß('l'
gewohnlichen Be(!ingungen geltend 
gemacht wel'den, d.ie im Entlassungs
scbein verzeichnet sein müssen, 

Bedingte Entlassung wü'd aufgrund 
deI' Befürwortung der Gefängnisbe
hÖl'de und der Angaben der Aufsichts
beamten vom Exekutivausschuß ge
währt. 

Die Strafe wird durch die bedingte 
Entlassung getilgt, aber bei schlech
ter Führung odel' Mißhrauch des Pri
vilegs kann der Gefangene ohne jede 
Formalilät wieder inhaftiert wel'den, 

Im Falle einer solcben Wieder-In
haftierung läuft die Strafe weiter ohne 



Rücksicht auf die Entlassung des 
Gefangenen, als ob der Gefangene 
die Anstalt nie verlassen bätte. 

Wenn die Führung eines bedingt 
entlassenen Gerangenen ordentlich 
und ohne Tadel ist, wird er bei Ab
lauf seinei' eigentlichen Strare end
gültig entlassen. 

Diese endgiiltige Entlassung muß 
dUl'ch das Gericht des Bezirkes, in 

dem der Gefangene seinen Wohnsitz 
hat, verfiigt werden. Die Verwal
tungsbehörden sind dementspre
chend zu informieren. Mjt diesel' Ent
lassung ist die IJberwachung recht
mäßig heendet. 

Soweit die obengenannten Gesetze 
auf lebenslängliche Strafen ange
wandt werden, -sollte eine Strafe von 
20.Jahren alsBasisgenommen werden. 

llJ. Sonderanstalten zur Besserung jugendlicher Verbrecher, 
Bettler und Vagabunden, vel'dor'bener, sich selbst überlassener 

und moralisch haltloser und vernachlässigter Kinder. 
Vollständige und wirksame Maß- ben, um hier bis zu einem gewissen 

nahmen müssen ergriffen werden, um Alter erzogen zu werden: ebenfalls 
das Anschwellen deI' Verbrechen bei für jugendJiche Diebe und für Bettler 
der jüngel'cn Genel'ation zu unter- und Vagabunden; für schwel' erzieh
binden und um die Vererbung schleeh- bare Kinder sowie jugendliche Ver'
tel' Anlagen und Laster, die von den bl'eeher. 
Eltern auf die Kinder übertragen Es wird empfohlen, das kürzlich in 
werden, zu verhüten. England und Preußen angenommene 

Zu diesem Zweck muß die Anzahl Gesetz, nach dem die Kosten fÜl' den 
der Sonderanstalten für jugendliche Unterhalt deI' Kinder in den Anstal
Vel'bl'eeher, Bettler und Vagabunden ten von den Eltern, soweit diese in 
sowie sielt selbst überlassener, ver'- der Lage dazu sind, voll oder teil
dorbener und sittlich vernachlässig- weise bezahlt werden müssen, um 
tel' Kinder vervielfacht werden. irgendwelche verwickelten Verrech-

Diese Anstalten sollten entspl'e- nungen zu vermeiden, auch in ande
ehend den Fähigkeiten der betref- ren Ländern durchzusetzen. 
[enden Insassen ein landwirtschaft- Die Fürsorgeerziehung sollte auf 
Iiehes sowie ein industrielles Arbeits- großzügiger Basis angenommen und 
programm haben. dUl'chgefühl·t wel'den, sodaß die Kin-

Die Anstalten sind voneinander zu deI', die ihr unterstellt sind, den nö
trennen, damit die verschiedenen tigen Respekt bekommen, wodm'ch 
genannten Kategorien von Gelange- eine wirkliche Besserung erzielt wird. 
nen nicht dUl'cheinander gebracht Zu diesem Zweck muß die lnhaftie
werden. Es ist durchaus notwendig, 1'lIng in Ubel'einstimmung mit dem an
Sonderanstalten einzurichten für ju- gestr'ebten Ziel vel'längert und die Un
gendliehe Verurteilte einerseits und terhaltskosten rur Kinderarmer Farn i
Kinder andrerseits, die freigespro- lien aus öffentlichen Mitteln wie in 
ehen wurden, weU sie für ihre Taten Frankreich und Belgien bestritten 
nicht vel'antwortlichgemacht werden werden. 
können, aber in det' Anstalt verblei- Die Leitung und Uberwachung, dei' 
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die Kinder nach ihrer Entlassung aus 
diesen Anstalten unterstellt werden, 
muß von der tJberwachung der ent
lassenen Erwachsenen getrennt wer
den, Die erstel'e sollte auch auf christ-

lIcher Nächstenliebe basieren und 
und durch private, fl eie Organisatio
nen, jedoch mit Hilfe und unter 
der Aufsicht staatlicher Verwaltung 
ausgeübt werden. 

Nachrichten in Kürze 
Es wird die Leser dieser Zeitschrift 

interessieren, etwas über einen Vor
schlag zu erfabren, der kürzlich vom 
Bundesjustizminister, Dr. Dehler, ge
macht wurde, nämlich daß bei der be
vorstehenden Reform des deutschen 
Strafgesetzverfahrens die anglo-ame
rikanischen Rechtsgrundsätze ricb
tunggebend sein sollen. Diesel' Vor
scblag ist einer Rede entnommen, die 
der Minister am 1. März 1950 vor dem 
Bundestag bei der Vol'lage eines 
Gesetzentwurfes über die "Wieder
herstellung der Rechtseinbeit auf 
dem Gebiet der Zivil- und Straf
verfahren" gehalten bat (43. Sit
zung des Bundestags, 1. März 1950. 
Stenografischer Bericht, S. 1433). 
Der Gesetzentwurf (Drucksache NI'. 
530) sieht vor, dIe Einheit Im Vel'
fahrensrecht wiederherzustellen, die 
nacb 1945 aufgrund der unterschied
lichen legislativen Entwicklungen in 
den verschiedenen Zonen verloren 
gegangen war. In Anbetracht einer 
möglichen Reform der deutschen Ge
setze für Zivil- und Strafverfabren 
wies der Minister auf das anglo-ame
rlkanische System in Bezug aur neue 
ideen bin, Der diesen Punkt betref
rende Teil seiner Rede lautet wie 
folgt: 

"Gerade der enge Kontakt, den 
deutsche Juristen dw'ch Verhand
lungen vor den Militärgerichten mit 
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dem anglo-amerikaniscben System 
gewonnen baben. hat ihnen die 
Augen für die Vorteile diesel' ande
ren Auffassung des Rechtssystems 
geöffnet. Wir sind bestrebt, unser 
Gesetz des Strafverfahrens mit die
sen Regeln in Einklang zu bringen. 
Ganz besonders hat die machtvolle 
Stellung, die das anglo-sächsiscbe 
Gesetz dem Verteidiger in seiner 
RoUe als Gegner des Staatsanwal
tes einräumt, das Interesse unserer 
Rechtsanwälte geweckt. .Die gros
sen Unterschiede,die zwischen den 
beiden Systemen bestehen, sind 
Ihnen siebei' nicht unbekannt. Ge
mäß dem anglo-amerikaniscben 
Verfahrensrecht erfahrt der Richter 
die Tatsachen der Zivil- oder Straf
sache erst während dei' GerIchts
verhandlung. Der Richter geht an 
die zw' Verhandlung stehende 
Sache völlig vorw·teilslos beran. 
Die beiden Par'teien, der Staatsan
walt auf der einen Seite und der 
Angeklagte und sein Verteidiger 
auf der anderen, unterbreiten die 
Sache dem Richtet' und dieser ge
bietet majestätisch wie ein König 
über beiden Parteien. Das konti
nentale System, von dem das deut
sche einen Teil bildet, beruht auf 
völlig anderen Grundsätzen. Der 
vorsitzende Richter leitet das Ver
fahren und beurteilt den Angeklag-



ten aufgrund seiner Kenntnis der 
Akten. Das kann bei dem Ange
klagten den Eindruck erwecken, 
daß der auf der Bank über ihm 
sitzende Mensch kein unpartei
ischer Richter ist, sondern 1emand, 
der entschlossen ist, ihn für schul
dig zu befinden. Dies sind Probleme, 
die aufkommen werden und vor 
denen es kein Entweichen gibt. 
Belde Systeme haben Vor- und 
Nachtelle. Unser System hat un-

zweifelhaft den Vorzug, daß es in 
weit größerem Maße der Fest
stellung der Wahrheit dient, dem
gegenüber das anglo - sächsische 
System vielleicht noch etwas den 
Charakter eines gerichtlichen 
DuelJs hat, womit jedoch die stän
dige Gefahr verbunden ist, daß 
das Ergebnis auf der zufällig 
mehr oder weniger großen Ge
schicklichkeit der einen oder an
deren Partei beruht. 

KUrzUch wurden DM. 1600.- der Gefängnisbücherei in Mannhetm für 
Neuanschaffungen zu Verfügung gesteUt. 

Es ist in Erwägung gezogen, daß ein Durchgangshetm für entlassene 
Strafgefangene in Klein-Komberg in Württemberg-Baden eingerichtet wird. 

Um die Strafgefangenen zu sorgfältiger Behandlung ihrer Bekleidungs
stücke anzuhalten, ist die Gerängnisverwaltung von Schwäbisch - Hall 
dazu übergegangen, die einzeinen Stücke mit dem Namen der jeweiligen 

Benutzer zu versehen. 

Während des MOnats Februar 1950 öHnete ein in Untersuchungshaft 
zurückgebrachter Gefangener mit Gewalt die Tür seiner Zelle, das Fenster
giiter im Korridor und flüchtete aus der Anstalt. 

Einen Tell seiner Eisenbettstelle hatte er als Werkzeug benutzt. 
Die äußere Zellentür hatte er so aufgebrochen, daß eindeutig festzustellen 
war, er hatte es mit <,Jewalt ausgeführt. Jedoch konnte etwas Ähnliches 
an der inneren Tür nicht ermittelt werden, ebenso wenig wie heraus
zufinden war, in welcher Weise es ihm gelang, die bei den Riegel an dieser 
Tür zu entfernen. Ermittlungen haben ergeben, daß der Gefangene wahr
scheinlich einen Schlüssel zum Öffnen des Schlosses am Fenstergitter 
benutzte, dann das Bettuch dazu verwendete, sich in den Gefängnisbof 
hinunterzulassen und hiernach wiederum - das war wohl verhältnismäßig 
leicht für ibn - auf die Straße zu gelangen. wo er schließlich in Freiheit war. 

Entweichungen aus Gefängnissen und UntersuchungshaItanstalten 
der amerikanIschen Zone im Januar 1950: 19 Gefangene. 
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Ober den Iniehungsstrafvollzug 
von 

ehri.tlan Hine., Berli. 

Vorbemerkung: MIIJI m6ge eg mir \·er1.elben, wonn ich nIcht Jede Entlehnung durcb Nachweise 
belege. Meine Bücherei und die in fast ~O Jahren hinter Mauern gesammelten Nolizen sind ver
brannt. ihnen aber, meine Leser. wird es DIlCh diesem "orll(:hllit gleich sein, ob ich die Zulaten 
IUr dlls Ihnen 1,ler vorgelegte Gerlcllt 8ul fremden Sländen eingehandelt habe oder ob 81e im 
eigenen Garten gewachsen Bind; die Hauptsaehe Isl : Es reizl don AppellI. schmeckt und Ist 
bekömmlich. 

I. RUckbUck 
Als 1923 der Erziehungsstrafvollzug 

in ganz Deutschland angeordnet 
wurde, der vorher beispielsweise 
schon in Wittlich nach dem Vorbild 
von Elmira erprobt worden war, 
verhielten sich die meisten Vollzugs
beamten recht stili; sie lauerten 
dienstbeflissen darauf, wie es wohl 
die andern machen würden. Eine 
kJare Theorie und praktische An
weisungen fehlten noch, die neue 
Saclle sollte praktisch "erprobt" 
werden. Einige Unternehmungs
lustige, Könner oder bloß Ehrgeizige, 
wagten sich vor; die anderen ahmten 
nach, wie diese Pioniere "sich l'äus
perten und wie sie spuckten", sahen 
und studierten die gezeigten äußeren 
FOt'men und Übertrumpften sie wo
möglich durch eigene. Mit dieser 
Feststellung werde ich kaum die
jenigen beu'üben, deren Su'eben 
Hand und Fuß hatte, aber auch sie 
mÜssen mir zugeben, daß es am Ende 
zu teilweise grotesken Ausweitungen 
und Verzerrungen der grundlegen
den Gedanken kam. 

Der damit zusammenhängende 
StufenstrafvoUzug wurde in den Län
del'n verschieden aufgebaut, weil 
nicht wenige der Verfasser beson
del'en Wert darauf legten, ihren 
eigenen Auffassungen Ausdruck zu 
vel'leiben. Aber die praktische Durch
führung scheiterte oft an der Unfähig-
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keit der Beamten, das Grundsätzliche 
in sich aufzunehmen und dann durch
zuführen: eine Erscheinung, die wir 
rückschau end In der langen und oft 
wenig Cl'hebenden Geschichte des 
StrafVOllzugs leider immer wieder 
sehen müssen. 

So kam es, daß man am Ende der 
zwanziger Jahre auf den Erziehungs
strafvollzug das WOl't des Dichters 
anwenden konnte: Sein Charakter
bild schwankt in der Geschichte. 
Freunde und Uegner meldeten sich 
- ort leidenschaftlicb - zum Wort. 
Trotzdem stellte die letzte allgemein
deutsche Verlautbarung - der Ent
wurf eines Strafvollzugsgeset7.es, 
1927 - sich in seiner Begründung 
klar und entschieden auf die Seite 
des Erziehungsstrafvollzugs, insbe
sondere wies er die Einwendungen 
gegen den Sturenstrafvollzug über
zeugend zurück. 

Hauptsächlich auf Betreiben ein
sichtiger Beamter richteten nun die 
BehöI'den aller Länder, indem sie die 
Konsequenz aus den Erfahrungen 
zogen, Ausbildungslehrgänge von 
längerer Dauer flir Anwärter ein. 
Und so schien alles in gutem Zuge 
zu sein, als die Nazizeit 19313 jeden 
Fortschritt unterband, 

Aus den nach 1933 neu erlassenen 
Dienstordnungen verschwanden nach 
und nach alle Bestimmungen, die auf 
den ErziehungsstrafvoUzug hindeu-



teten; und die jetzt wohl lloch in 
allen Anstalten umberliegenden 
"Dienst- und Vollzugsvorschriften 
für den Bereich der Reichsjustiz
verwaltung" von lP40 wissen nichts 
mehr davon zu sagen. Diesen ist 
ferner - außer den vielen braunen 
Dekorationsstöcken - besonders 
die Unterstellung des Strafvollzugs 
unter die Generalstaatsanwälte übel
zunehmen; 1m übrigen weisen sie, 
wie man gerechterwe1se sagen muß, 
streckenweise ausgezeichnete For
mulierungen vor. Viele Kollegen, die 
sich, wie ich, nicht dem Nazismus 
verschrieben, haben in diesen schwe
ren Zeiten nicht bloß den Gedanken 
des ErziehungsstrafvoLlzugs hochge
halten, sondern ihn auch - trotz 
aller Anfeindungen, Bespitzelungen 
und auch öffentlicher Anklagen -
durchgeführt. 

Nach dem KJ'iege kam eine leicht 
erfrischende Brise auf, die die Segel 
neu schwellte: die Direktive 19 des 
Alliierten Kontrollrats vom 12.11.1945. 
Sie brachte uns Alten vom Erzie
hungsstralvollzug nichts Neues; aber 
auch das gute Alte, rechtzeitig und 
mit Nachdruck gesagt, kann ja ein 
Verdienst sein. Es war besonders 
wohltuend, daß in ihr die Erziehungs
aufgabe hervorgehoben wurde. (Daß 
die in ihr verwandten Ausdrücke 
"Rehabilitierung"und .. Umerziehung" 
mir nicht treffsicher erscheinen, 
werde icb später beweisen). Das 
größte Verdienst der Direktive 19 
sehe ich darin, daß sie Bestimmungen 
über die Ausbildung und Aus
wahl der Beamten mit recht 
deutlichen Worten ausführlich an 
die Spitze ihrer Grundsätze stellte. 
Die Notwendigkeit dazu ist also an-

scheinend internationaler Natur, und 
es wäre ja merkwürdig, wenn es 
anders wäre: die Persönlichkeits
forschung ist allgemeinmenscblich, 
weil alle Menschen sich nach den
selben Gesetzen entwickein. In de!' 
Stl'afvollzugswissenscbaft sind die 
nationalen Grenzen zweitrangiger 
Natur. 
1I. Vom Wesen des Erzlebungs

strafvollzugs 
"Im ganzen haltet Euch an Wort e! 

Dann geht Ihr durch die sichere Pforte 
zum Tempel der Gewißheit ein." 
Weil der hinterhältige Mephisto im 
Faust dies ausspricht, wird wohl 
sein Pferdefuß nicht weit davon zu 
finden sein: Man sehe sich die Men
schen an, die nach erhitzten Debatten 
ergebnislos auseinanderlaufen. Die 
Zeitungen berichten nachher, daß 
sie aneinander vorbeiredeten und 
daß die Aussprache im Sande ver
laufen sei. Sagen Sie nicht: Ich 
spreche deutsch, mein Nacbbar 
spricht deutsch, er muß doch wissen, 
was ich meine. Aber jeder Psycho
loge kann ihnen beweisen, daß Sie 
rojt dieser Behauptung auf einem 
Irrwege sind. leb habe einmal in 
einem AusbUdungslehrgang meine 
60 Zubörer aufgefordert, auf einem 
Zettel aufzuschreiben, welchen Be
griH (oder einfacher noch: welche 
Vorstellung) sie von einem "Hund" 
haben. Ich erhielt 60 verschiedene 
Antworten. Und nun gar die "Erzie
hung"! Trotzdem fast jeder täglicb 
mit dem Wort Erziehung umgeht, 
kann er niemals damit rechnen, daß 
sein Gesprächspartner dasselbe 
meint wie er. Und wenn er nicht 
mit ihm einig wird, dann ist dies 
Ergebnis in der Regel darin begrÜD-
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det. daß sie sieb nicht vorher dm·ti
bel' verständigten, welcher Begl·rn 
mit dem StreHwOl·t zu verbinden sei. 
Was ist also Erziehung? Wissen
scbaftlich kUl·z gesagt: "das Streben 
del" Höherführung des sich ent
wickelnden Menschen." Das das 
Streben etwas Bewußtes ist, sieht 
der hier dargestellte Begriff der 
Erziehung ab von dem im Menschen 
verborgenen Wesenskern, seiner 
Erbmasse, von der Assimilation 
der Außenwelt, vom Zustrom an 
Erlebnissen und Erfahrungen usw. 
Beim Kinde sind die Eltern, der 
Lehrer, vieUeicht auch der Lehr
meister oder der Lelu·herr die be
wußt Erziehenden. Kann man aber 
auch bei Erwachsenen, die die Mehr
zahl unserer Schutzbefohlenen dar
stellen, von Erziehung reden? Sicher 
ist es so, denn auch bei ihnen gibt 
es ein Streben der Höhel'führung 
und eine innere Entwicklung. Nur 
läßt sich kein Erwachsener eine 
kindergemäße Leitung gefallen. Viel
mehr ist es bei jedem älteren Men
schen naturnotwendig so, daß er 
selbst seine Erziehung in die Hand 
nimmt. Jeder Erwachsene hat die 
sittliche Pficht der Selbster
zieh ung. Der Erwachsene lehnt jede 
von ihm niclltgewollteFremdlenkung 
ab ; diese entwickelt leicht Abwehr
kräfte. Der Erziehungssh·arvollzug 
vermag demnach nur anzuregen. 
Jeder vel·suchte Zwang (den man 
Abl·ichtung oder Drill nennen könnte) 
verfehlt seinen Zweck. Auch jede 
"Umerziehung" hat für unsere Auf
fassung das Wesensmerkmal des 
Gewaltsamen. Der Strafvollzug ist 
eben keine Maschine, an der' man 
nur zu kurbeln bat: Oben steckt man 
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den Teufel hinein und unten kommen 
die braven Bürger heraus. Das Wort 
Umerziehung scheint mir einen fal
schen Unterton zu haben, der psy
chologisch und pädagogisch nicht zu 
begründen ist. In der Selbsterzie
hung soll jeder Gefangener in freier 
Entschließung die Wege gehen, die 
seiner Entwicklung entsprechen. 

An dieser Stelle scheint es nötig 
zu sein, einige Grenzpfähle einzu
schlagen, es taucht hier nämlich das 
Wort Gewö bnung auf: Der oft sehr 
schwache WiJle des Gefangenen zur 
Selbsterziehung ist zunächst anzure
gen durch Gewöhnung an Ordnung, 
Sauberkeit, Pünktlichkeit und fleißi
ge, ordentliche At·beit. Diese Gewöh
nung ist unterschie1slos bei allen 
Gefangenen anzustreben, aber sie 
ist zunächst nUl· etwas Äußerliches. 
Gewöhnung ist noch nicht Er
ziehung. Desbalb kann es bei
spielsweise auch keine "Erziehung 
ZUl· Arbeit" geben; man hüte sieb vor 
diesem oft gehö11en Ausdruck. 

Der Gefungene ist in vorsichtig 
geführten Unterredungen dahin zu 
leiten, daß er freiwiJIig und verant
wortungsbewußt seine Erlebnisse 
innerlich verarbeitet. Er soll die etwa 
gewonnene Gewöhnung an regel
mäßige und ordentliche Arbeit inner
lieb weiter entwickeln zum ll·eien 
Willen zur Arbeit (daß die At·t der 
dem Gefangenen zugewiesenen Ar
beit hierbei eine sehr wirksame 
stille Rolle spielen kann, weiß jeder 
Erfahrene): er soll aus seinen Leiden, 
wozu auch das Straftibel der Frei
beitsentziehunggehört, lernen, daß er 
sich pflichtbewußt in die Gesellschaft 
einzugliedern hat (= Resozialisation ; 



die erwähnte "Rehabilitierung" ist 
nach deutschem Sprachgebrauch 
etwas, was die Gesellschaft vor
zlmehmen hat, ,,,enn der Vorbestrafte 
zu ihr zur üc k keh l't); er soll schließ
lich lernen, seine ungünstigen eha
rakteranlagen zurückzudrängen und 
die wertvollen zu pflegen. 

Kurz gesagt: 
Der El'ziehungsstrafvollzug ist 

Lebenshilfe, Hilfe am inneren 
Wachstum des Gefangenen. 

111. Welche Gefangenen soDen In 
den ErzlebungsstralvoJlzug 

einbezogen werden? 

Grundsätzlich alle! Die Erfahrung 
hat gezeigt, daß es auch in anschei
nend hOffnungslosen Fällen überra
schende Wendungen geben kann. 
Man wird jedoch sein Hauptbemühen 
auf jene Gefangenen lenken, die 
oll'ensichtlich noch auf Einwirkungen 
günstig reagieren werden, z. B. Ju
gendliebe und wenig Bestrafte. Es 
liegt kein Grund vor, die Zufalls
oder die Affektverbl'echer auszu
schließen; auch das Alter und der 
Bildungsgrad allein sind keine Aus
schließungsgründe. 

IV. Welche Gesichtspunkte hat 
der Vollzugsbeamte beim Erzle
hungswerk zu berücksichtigen? 

1. Er hat im Strafhaose eine Atmos
phäre zu schaffen, die det' Selbst
erziehung des Gefangenen günstig 
ist: Eine stl'affe Ordnung und die 
Gewöhnung an S~uberkeit, Pünkt
lichkeit, Verträglichkeit. Arbeit 
und Fleiß haben den Boden für 
den Erziehungsstrafvollzug vor
zubereiten. 
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2. Für jeden Gefangenen ist die Ihm 
gemäße-Haftrormzu wählen (Klas
sifizierung). 

3. Nach meiner Auffassung sollte 
kein Vollzugsbeamter sich der 
Verprtichtung zum ErzIehungs
strafvollzug entziehen. Die Tren
nung der oberen Beamten in solche, 
die lediglichVerwaltungsgeschärte 
zu erledigen haben und in solche, 
denen der Erzieimngsstran'ollzug 
obliegt, hat sich, wie ich aus 
Sachsen weiß, nicht bewährt. Es 
gab ständig die unangenehmsten 
Reibereien zwischen den .,Para
graphem'ittern" und den besonders 
hoch qualifizierten FÜl'sorgel·n. Es 
wird dem ErziehungsstrafvoHzug 
mehr gedient, wenn allen oberen 
Beamten die Arbeit am Gefange
nen zU!' Zentral aufgabe gemacht 
wird. 

4. Die Erziehungskunst ist wie jede 
J\\lnst angeboren; deswegen 
meinte der alte Krohne, die An
staltsleitel' mÜssen gefunden wer
den. Doch auch der durch die 
Geburt Begünstigte muß gewisse 
solide Kenntnisse erwerben, wenn 
er nicht ein Pfuscher bleiben will. 
Noch vielmehr bat der Durch
schnittsmensch zu erarbeiten. Fol
gende Gesichtspunkte sind für 
ihn wichtig: 

a) Jeder hat an seiner Selbster
ziel:ung zu arbeiten und zu 
versuchen, sich selbst zu erken
nen. Wenn in einem Vollzugs
beamten nicht die Selbsterzie
hung lebendig ist, sieht el' nichts 
WesentJiches vom inneren Er
leben des Gefangenen. Wer sich 
nicht selber erkennt. kann kein 



zutreffendes Urteil über andere 
abgeben. Die Gefangenenlehnen 
die .. Frühvollendenten", die be
reits in jungen Jahren zu einem 
Stillstand ihrer Charakterent
wicklung gekommen sind, aus 
natürlichem Empfinden, das in 
der Gefangenluft noch schwin· 
gender, leiner zu treffender im 
Ausdruck geworden ist, ent
schieden ab, weil sie sich durch 
ihre harte, überhebliche Art ab
gestoßen oder garverletzt fühlen. 

b) Jeder Vollzugsbeamte hat sich 
um die Bereicherung seiner Er
fahrungen zu bemühen. Erfah
rung ist mehr als bloße Routine, 
mehr als bloßes Erleben; Erfah
rung ist denkende Verarbeitung 
des Erlebten. 

c) Jeder hat in sich besondere 
Eigenschaften zu pUegen, die 
über diejenigen hinausgehen, 
die an aUe Beamten zu stellen 
sind: Menschenfreundlichkeit, 
Festigkeit und Tatkraft, Selbst
beherrschung, sittliche Uber
legenheit, Gerechtigkeit und 
Vorsicht im Verkehr mit den 
Gefangenen. Niemals darf er 
sich dabei ertappen lassen, daß 
er Gefangenen etwas in klein
licher Weise nachträgt. 

d) Es ist eine gute Kenntnis in 
der Psychologie, insbesondere 
der Charakterkunde und der 
Ausdruckskunde anzustreben. 
Die Psychologie ist das Einmal
eins der Erziehungskunst. Die 
Charakterkunde vermittelt Ein
blicke in die Entwicklung des 
Charakters und gibt Handhaben 
für die Arbeit am Charakter. 
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Die Ausdruckskunde lehrt uns, 
wie man aus dem Äußeren des 
Gefangenen (Haltung, Mienen, 
Formen usw.) und aus der Schrift 
Schlüsse auf den Charakter zie
hen kann. 

Niemand lernt auf diesen Ge
bieten jemals aus. Alle Bücher, 
die gesammelte und geordnete 
Erfab rungen anderer vermitteln, 
sind für die eigene Praxis frucht
bringend. Man lese viel und 
bringe auch eigene Erfahrungen 
zu Papier. Erst beim Nieder
schreiben wird man gewahr, 
wieviel man verstanden hat. 

e) Die Gefangenen sind mit ge
spannter Aufmerksamkeit, aber 
äußerlich zurückhaltend zu be
obachten. Im Verkehr mit ihnen 
dürfen die Einfühlung und der 
Takt nicht vergessen werden. 

Uberhebliche Moralreden kit
zeln nur den Geltungstrieb 
des selbstsicheren Vollzugs be
amten, beim Gefangenen aber 
verschütten sie alles. 

Ein taktloses Wort kann vieles 
kann viel zerschlagen; aber ein 
rechtes Wort zur rechten Zeit 
hat, wie jeder Erfahrene weiß, 
oft eine Lebenswende eingelei
tet. Es braucht nicht einmal 
immer ein gesprochenes Wort 
zu sein: jeder Gefangene liest 
in der Haltung, in den Mienen 
des Beamten oft mehr, als die
sem lieb sein mag. 

1) Der Erziehungsstrafvollzug ist 
ein Teil des humanen (= mensch
lichen) StrafVOllzugs. Dieser ist 
keine Verweichlichung. Wer 
freilich aus Bequemlichkeit oder 
aus SchlaUheit alles gehen läßt, 



wie es geht, wer ferner die Ge
fangenen verzärtelnd in Watte 
\vtckelt, hat seine Aufgabe noch 
nicht begriffen, Niemals wird 
man freilich ohne Güte das Gute 
im Gefangenen wecken; aber 
der Beamte soll stets einen ru
higen, verständigen Ernst be
wahren. Manchmal Ist sogar 
Strenge (aber nie Härte) heil
sam. 

Dem böswillig widerstreben
den Gefangenen ist der unbe
dingte Machtwillen des Staates 
zum Bewußtsein zu bringen, 
weil es ohne Zucht und Ord
nung keinen Erzlehungsstl'af
vollzug geben kann. 

g) Die von der Psychologie und 
der Charakterologie gelehrte 
und bewiesene Tatsache, daß 
aUe Menschen verschieden sein 
m ü s sen, soll den Beamten zur 
Vorsicht mahnen. Man nimmt 
zu leicht aus Eigenliebe an, daß 
die Menschen, die nicht so den
ken, fühlen und wollen wie wir 
selber, nicht in Ordnung sind. 
Natiirlich gibt es beim andern 
Entwicklungsanlagen, die wir 
nicht gutbeißen dÜl'ren; aber 
niemals dürfen wir uns vermes
sen, aUe Menschen nach dem 
Bilde formen Zu wollen, wie wir 
e8 als Ideabild in uns tJ·agen. 
Man soll jeden so wachsen las
sen, wie er angelegt ist. Dieses 
In d iv i d u a li sie ren ist eine 
sc h wer e K uns t. Mancher 
lernt es nie, weil er sich für den 
besten und vollkommensten 
Menschen auf der Welt hält. 

h) Alle V 0 l' ur t eil e sind ein 
Zeichen von Unreife. D88 Le-
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hensalter ist für diese Bewer
tung gleichgültig. Die Vorurteile 
sind auch deshalb zu vermei
den, weil Nie den klal'en Blick 
für das Beobachtete trüben. 
Weiß muß weiß und Schwarz 
muß schwa,rz bleiben, - aucb 
bei einem Gefangenen, den man 
"nicht riechen kann", der einem 
"nicht liegt". 

i) Wer noch auf Dank wartet 
oder den Dank der Gefangenen 
zur Stütze seiner Arbeitsfreudig
kelt braucbt, ist noch nicht reif 
für den Erziehungstrafvollzug. 
Wenn man einen Beamten kla
gen hört über den Undank der 
Gefangenen oder wenn er sich 
sogar in den Satz hineinsteigert: 
"Alle Gefangenen sind undank
bar", dann wird es einem guten 
Menschenkenner nicht schwer, 
herauszufinden, woran es bei 
diesem Beamten fehlt, 

j) Wenn eine Maßnahme im Er
ziehungsstrafvollzug nicht so 
ausläuft, wie wir es uns gedacht 
haben, wenn ein Gefangener 
unsere Bemühungen nicht so 
aufnahm, wie wir es uns wünscb
ten, dann breche man nicht 
kurzfertig den Stab über den 
Gefangenen, sondern frage sich 
zuerst, ob man etwa selber et
was falsch gemacht bat. Ohne 
Selbstkl'itik ist kein gedeihliches 
Wirken möglich. Ein von der 
Selbstkritik durchtrainiertes 
Seelenleben gibt dem Beamten 
jene wundervolle Ungezwun
genheit im Verkehr mit den 
Gefangenen, die alle Herzen 
bezwingt. 



Mitarbeiter 
Im Gelängntswesen des Landes Hessen 

(Oberste Aufsicbtsbebörde: Der Minister der Justiz) 

A. Ministerium 

Direktor des Gefängniswesens: Ministerialrat Dr. Krebs 
Referat Personalangelegenbeiten: Oberregierungsrat Hoblfeld 

.. Verwaltung und Rechtsfragen: Oberlandesgericbtsrat Graap 
"Gefangenenbehandlung; StA. Dr. Schweinsberger 
" Arbeits- und Beschaftungswesen: Referent Mo 0 g 

4 Beamte und 1 Angestellter im gehobenen Dienst 
3 Beamte und 1 Angestellter im Registraturdienst 
4 Scbreibkräfte 

B. Selbständige Vollzugsanstalten 
1. Strafanstalt Butzbach 

Belegungsfähigkeit: 840 

Direktor: 
Aufsiebtsdienst : 

Verwaltungsdienst : 

Werkdienst: 

Erziehungsdienst : 

L V. Oberregierungsrat Ku w at s c b 
23 Beamte 
46 Angestellte 

2 Beamte im gehobenen Dienst 
2 Beamte im mittleren Dienst 

15 Angestellte 
4 Beamte 
2 Angestellte 
1 Arzt im Angestelltenverbältnis 
2 Vertragspfarrer 
1 Rabbiner im Nebenamt 
4 Fürsorger 

2. Strafanstalt und Untersuchungshaftanstalt Darmstadt 
Belegungsfähigkeit: 350 

Direktor: 
Aufsiebtsdienst : 

Verwaltungsdienst : 

Werkdienst: 

Erziebungsdienst: 

i. V. Verw. Ob. Inspektor Wilhelm 
14 Beamte 
20 Angestellte 
2 Beamte im gebobenen Dienst 
1 Beamter im mittleren Dienst 
4 Angestellte 
1 Beamter 
3 Angestellte 
1 Arbeiter 
1 Vertragsarzt 
2 Vertragsgeistliebe 
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Direktor: 
Aufsichtsdienst : 

Verwaltungsdienst : 

Werkdienst : 

Erziehungsdienst : 

3. Strafanstalt Dleburg 
Belegungsfähigkeit: 463 

i. V. Oberregierungsrat J 0 ha n n s 
12 Beamte 
30 Angestellte 
1 Beamter im gehobenen Dienst 
1 Beamter im mittleren Dienst 
6 Angestellte 
1 Beamter 
1 Angestellter 
1 Vertragsarzt 
2 Vertragsgeistliche 
1 Fürsorger 

4. Strafanstalt und UntersuchungshaltanstaIt Frankfurt (Maln) 
a} Hauptanstalt 

Direktor: 
Aufsichtsdienst : 

Verwaltungsdienst : 

Erziehungsdienst : 

Aulsichtsdienst: 

Verwaltungsdienst : 

Belegungslähigkeit: 732 
Verw. Amtmann Radowskl 
19 Beamte 
25 Angestellte 

3 Beamte im gehobenen Dienst 
5 Angestellte 
1 Vertragsarzt 
2 Pfarrer, davon 1 im Vertragsverhältnis 
1 Fürsorger 

b} Zweiganstalt Rudo1fschule 
Belegungsfähigkeit: 420 

15 Beamte 
11 Angestellte 
2 Beamte im gehobenen Dienst 
1 Beamter im mittleren Dienst 
4 Angestellte 

5. Untersuchungshaltanstalt für männliche Jugendliche 
Frankfurt (Maln) - Höchst 

Belegungsfähigkeit: 98 
Direktor: 
Aufsichtsdienst : 

Verwaltungsdienst : 
Erziehungsdienst : 

Verw. Inspektor Wil dh Irt 
4 Beamte 
7 Angestellte 
3 Angestellte 
1 Vertrags arzt 
2 Vertragsgeistliche 
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6. Strafanstalt und Untersuchungshaftanstalt 
Frankfurt (Maln) - Preungeshelm 

(Sonderanstalt für Frauen) 
mit Frauenjugendgefängnis Langen 

Direktorin: 
Aufsichtsdienst : 

Verwaltungsdienst : 

Werkdienst: 
Erziehungsdienst : 

Belegungsfähigkeit: 140 
Frau D r". Ein sei e 
11 Beamtinnen 
20 Angestellte 

2 Beamtinnen 
2 Angestellte 
1 Beamter 
1 Vertragsärztin 
2 Vertragsgeistliche 
3 Fürsorgerinnen 

7. Strafanstalt und Untersucbungshaftanstalt 
Kasse] - Wehlhelden 

Direktor: 
Aufsichtsdienst : 

Verwaltungsdienst : 

Werkdienst : 

Erziehungsdienst : 

Belegungsfähigkeit: 915 

1. V. Herr Berg 
25 Beamte 
47 Angestellte 

1 Beamter im gehobenen Dienst 
2 Beamte im mittleren Dienst 

13 Angestellte 
2 Beamte 
8 AngesteUte 
1 Maschinenmeister 
2 Ärzte im Angestelltenverhältnis 

(davon 1 Psychiater) 
2 Pfarrer, davon 1 im Vertragsverhältnis 
1 Oberlehrer 
2 Fürsorger 

8. Strafanstalt und Untersuchungshaltanstalt Kassel 
(Sonderanstalt für Frauen) 

Belegungsfähigkeit: 181 
Direktor: 
Aufsichtsdienst: 

Velwaltungsdienst: 

Erziehungsdienst : 

Verw. Ob. Inspektor Menzel 
8 Beamte 

10 Angestellte 
1 Beamter im gehobenen Dienst 
1 Angestellter 
1 Vertrags arzt 
1 Pfarrer der Strafanstalt Kassel-Wehlheiden 
1 Vel'tragsgeistlicher 
1 Fürsorger 
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9. Strafanstalt Rockenberg 
(Sonderanstalt für männliche Jugendliche) 

Direktor: 
Aufsiehtsdienst : 

Vel'waltungsdienst: 

Werkdienst: 

El'ziehungsdienst: 

Belegungsfähigkeit: ,190 
Regierungsrat D r. W e I' n e r 
17 Beamte 
25 Angestellte 
2 Beamte im gehobenen Dienst 
7 Angestellte 
1 Beamter 
4 Angestellte 
1 Arzt im Angestelltenverhältnis 
2 VertragsgeistIiehe 
2 Oberlehrer, 

davon 1 im Angestelltenverhältnis 
4 Fürsorger 

10. Strafanstalt und Untersuchungshaftanstalt Wiesbaden 

Direktol' : 
Aufsiehtsdienst : 

Vel'waltungsdienst: 

Erziehungsdienst : 

Belegungsfähigkeit: 184 
Verw. Ob. Inspektor K"unitz 
9 Beamte 

15 Angestellte 
1 Beamter im gehobenen Dienst 
3 Angestellte 
1 Vertrags arzt 
i Vertragsgeistliehe 

11. Strafanstalt ZIegenhain - Männer -

Direktor: 
AuJsiehtsdienst: 

Verwaltungsdienst : 

Werkdienst: 
EI'ziehungsdienst: 

Belegungsfähigkeit: 228 
i. V. Verw. Inspektor D örb ee kel" 
15 Beamte 
21 Angesteute 
1 Beamter im gehobenen Dienst 
7 Angestellte 
2 Beamte 
1 Anstaltsarzt- im Angestelltenverhältnis 
2 Vertragsgeistliehe 

12. Strafanstalt und Untersuchungshaltanstalt ZIegenhain 
(Sonderanstalt für Frauen) 

Direktorin : 
Aufsiehtsdienst : 

Verwaltungsdienst : 

Erziehungsdienst : 

Belegungsfähigkeit: 86 
L V. Frau Oberin J·an kows k i 
6 Beamtinnen 

12 Angestellte 
1 Beamtin im gehobenen Dienst 
1 Beamtin im mittleren Dienst 
2 Vertragsgeistliehe 
1 Oberlehrerin 
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Aufsichtsdienst : 

C. Gefangenenhospital Marburg I Lahn 
Belegungsfähigkeit: 50 

Verwaltungsdienst : 
8 Angestellte 
1 Angestellter 

Aufsichtsdienst : 

D. Gerlchtsgefängnlsse (30) 
Belegungsfähigkeit: 803 

13 Beamte 
90 Angestellte 

Verwaltungsdienst : 2 Beamte im gehobenen Dienst 
6 Angestellte 

Aufsichtsdienst : 

E. Jugendarrestanstalten (9) 
Belegungsfähigkeit: 101 

1 Beamter 
5 Angestellte 

Anmerkung: Die Aurgabengeblete der einzelnen DIenstzweige sind im einzelnen in der "Ordnung 
rUr du GeJlingniswesen In Hessen" vom 23. lIIai 1949 aurgeführt 

Berichtigung 

In Heft No. 2 sind einige Fehler unterlaufen. Wir bitten unsere Leser 
dies zu entschuldigen und bringen nachstehend die Berichtigungen: 

"Personalbesetzung Im wtlrtt.-bad. Strafvollzug": 
Auf Seite 52, letzte Zeile, heißt es: 

(Aufsichtsdienstleiter: Verwalter Müller). 
Richtig ist: (Aufsichtsdienstleiter: Verwalter Harst). 

Auf Seite 55, unter 10. Landesgefängnis Mannheim mit Haftanstalt Heidel
berg, letzte Zeile steht: (Aufsichtsdienstleiter: Oberverwalter Duttenhofer) 

Richtig ist: (Aufsichtsdienstleiter: OberverwaIter Baron). 

"Die Blutspender-Organisation der Landesstrafansta1t Brucbsal" 

Auf Seite 25, 6. Zeile von oben heißt es: "je ccm Blut". 
Richtig ist: "für je 100 ccm Blut". 
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